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In Rheinland-Pfalz gilt seit dem vergangenen Wochenende die 19. Corona-Bekämpfungsverordnung. Die Aktualisierung 
wurde aufgrund der Neugestaltung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes - der sogenannten „Bundesnotbremse“ - 
nötig. Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes greifen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt, wenn die Sieben-
Tage-Inzidenz an drei Tagen mehr als 100 pro 100.00 Einwohner beträgt. Die Veränderungen betreffen unter anderem die 
Uhrzeit der Ausgangsbeschränkungen, Schulen und Friseur-Besuche.

So gilt nach dem bundesweiten Infektionsschutzgesetz eine Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr. Alleine draußen Sport zu 
treiben oder spazieren zu gehen, ist allerdings bis 24 Uhr möglich. In Schulen ist nun eine zweimalige Testpflicht pro Woche 
für die Lehrkräfte und Schüler verbindlich vorgeschrieben. Präsenzunterricht wird wieder untersagt, wenn die Inzidenz drei 
Tage über 165 liegt, mit Ausnahme der Abschlussklassen und Notbetreuung.

Auch in Kindertagesstätten wird es nach dreimaliger Überschreitung der 165er-Inzidenz nur noch eine Notbetreuung geben. 
Besuche beim Friseur oder der Fußpflege sind möglich, jedoch nur mit einem tagesaktuellen Test und mit einer FFP2-Maske.

Bürgermeister Torsten Blank befürwortet die nun bundesweit einheitlichen Regelungen. „Wir sehen, dass auch im Landkreis 
SÜW seit Mitte April die Inzidenz über 100 liegt. Die neuen Vorgaben schaffen Klarheit und Transparenz, haben doch die 
unterschiedlichen Maßnahmen eher zu Verwirrung und Unverständnis vieler Mitbürger geführt.“

Eine Übersicht über die 19. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz haben wir Ihnen auf Seite 3 abgedruckt.

„Bundesnotbremse“  
seit  Wochenende in Kraft
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Ihre Verbandsgemeindeverwaltung

Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um telefonische 
Terminabsprachen mit dem zuständigen Sachbearbeiter.
Das Bürgerbüro ist ohne Terminvereinbarung zugänglich.
Ein Ampelsystem regelt den Zutritt zum Bürgerbüro.

Erreichbarkeit des Tourismusbüros
Das Tourismusbüro ist telefonisch von Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 12:30 Uhr unter 063453531 erreichbar.
Per Mail können Sie die Damen des Tourismusbüros wie 
gewohnt unter urlaub@landau-land.de erreichen.

Hausadresse: An 44, Nr. 31, 76829 Landau
Postfach 22 29, 76812 Landau in der Pfalz
Kontakt: Tel.: 06341 143-0, Fax: 06341 143-70
Internet: www.landau-land.de
Öffnungszeiten der Verwaltung und des Bürgerbüros
Montag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr!)
Dienstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mittwoch:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr!)
Freitag:
08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Weitere Termine nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung (06341 143-0).
Verein Südliche Weinstrasse Landau-Land e.V.
Büro für Tourismus, Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler
Tel.: 06345/3531, Fax: 06345/ 2457
Email: urlaub@landau-land.de
Öffnungszeiten
1. März - 31. Oktober
Montag - Freitag: 09.00 Uhr - 12.30 Uhr, 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
1. November - 28. Februar
Montag - Freitag, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr; samstags geschlossen

Medizinische Versorgung
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kran-
kenhaus Landau, Cornichonstr. 4, Landau, Tel.: 06341 19292.
Die kassenärztliche Notfalldienstzentrale wird von den nieder-
gelassenen Ärzten in Landau betrieben und sichert die 24-stün-
dige Abdeckung der Versorgung durch niedergelassene Ärzte 
für Notfälle zu. Die Notfalldienstzentrale ist keine Einrichtung 
des Vinzentius-Krankenhauses, deshalb beachten Sie bitte die 
eigene Rufnummer. Durch die gute und erprobte Kooperation 
mit den niedergelassenen Ärzten und die räumliche Nähe auf 
dem Gelände des Krankenhauses ist ein fachlicher Austausch 
jedoch ebenso gegeben wie die schnelle Verfügbarkeit von 
Medizintechnik.

Kinderärzte
Notfalldienstzentrale Landau/Südliche Weinstraße Corni-
chonstr. 4, Landau, (Kinderklinik Vinzentiuskrankenhaus) 
Tel.: 06341 19292
Notdienstbereich Albersweiler, Ranschbach, Birkweiler, Sie-
beldingen, Eußerthal, Dernbach und Ramberg
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Cornichonstr. 4, Landau, Tel.: 06341 19292.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Haus-
arzt.

Augenärzte
Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str.1, 67655 
Kaiserslautern, Tel.: 0631-2030
Bereitschaftsdienst: Täglich 19 Uhr - 7 Uhr, mittwochs 14 Uhr 
bis donnerstags 7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags 7 Uhr sowie 
Brückentage, der 24.12. und 31.12., alle Feiertage (an diesen ab 
18.00 Uhr des Vortages).

Zahnärzte
Samstag, 01.05.2021 von 09.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag, 02.05.2021 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Praxisbereich Bad Bergzabern
ZA Knut Paulig
Hauptstraße 56, 76855 Annweiler,  .....................Tel. 06346/964990
Praxisbereich Landau
Dr. Elke Wissing
Mozartstraße 39, 76829 Landau,  ............................ Tel. 06341/4600

Tierärzte
Zu erfragen bei den niedergelassenen Tierärzten.

Apotheken-Notdienstservice
www.apotheken.de.
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker 
erreichen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 
00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.)

Gift-Notruf Rheinland-Pfalz: Tel.: 06131 19240

Bereitschaftsdienste
Rufbereitschaft der Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
für Trinkwasser und Kanalsystem
Telefon 0172 72 311 40
AB 06341-30251
Bereitschaftsdienst bei den Gruppenwasserwerken Born-
heim außerhalb der Dienstzeit:
für die Ortsgemeinden Walsheim und Knöringen
Bereitschaftsdienst des diensthabenden Monteurs im Not-
fall (Wasserrohrbruch etc.) unter Funktelefon-Nummer: 0172 
6201215.
Mitteilung an die Verwaltung der Gruppenwasserwerke nur in 
Verwaltungsangelegenheiten: Anrufbeantworter: 06348 6498.
Polizeiinspektion Landau/Pf.
Paul-von-Denis-Straße 5, 76829 Landau/Pf.
Tel: 06341/287-0, Fax: 06341/287-112
Email: pilandau@polizei.rlp.de
Stromversorgung
www.pfalzwerke-netz.de. Pfalzwerke Netz AG, Landauer Straße 
28, 76870 Kandel, Tel.: 0621 5852010 (Hotline Ludwigshafen), 
Fax: 07275 955421
Bei Störungen im Stromnetz:
0800 7 97 77 77
Störungsdienst Erdgas der Thüga Energienetze GmbH
www.thuega-energienetze.de. Thüga Energienetze GmbH
Leitstelle - Störungsannahme Bereich Pfalz und Nordbaden:
Tel: 0800 - 0837111 (Strom & Erdgas)
Polizei:
............................................................................................................... Tel.: 110
Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst - Krankentransport,
Landau,
............................................................................................................... Tel.: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
.........................................................................................................Tel. 116117

Wichtige Adressen in Landau-Land:
Notfall- und Bereitschaftsdienste
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CORONA-REGELN IN RHEINLAND-PFALZ 
Das gilt bei unterschiedlichen Inzidenzwerten

Ein Haushalt plus eine Person, plus Kinder  
beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahren. 
Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen im 
Privaten werden geahndet

Pflicht zum Homeoffice, wo möglich.  
Verpflichtende Testangebote für Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer in Präsenz, zweimal pro Woche

Private  
Zusammenkünfte

Arbeitsplätze

Schulen & Kitas

Mehr Infos: corona.rlp.de

Inzidenzwerte bis 100 101–150 über 165151–165

Ausgangs- 
beschränkungen

Von 22 bis 5 Uhr. 
Sport allein ist bis 24 Uhr möglich

Unterschiedliche Modelle. 
Bei Präsenzunterricht 
zwei Tests pro Woche

Wechselunterricht.  
Bei Präsenz: zwei Tests pro Woche

Distanzunterricht 
und Notbetreuung

Zwei Haushalte mit 
max. fünf Personen, plus 
Kinder beider Hausstände 
bis einschließl. 14 Jahren

Keine

Landesregelung Bundesnotbremse

Erlaubt. Unterschiedliche 
Gruppen nach Inzidenz 

und Zeitverlauf

Erlaubt: Individualsport allein, zu zweit oder mit  
eigenem Haushalt. Kontaktloser Gruppensport für  
5 Kinder bis 14 Jahre, im Übrigen nicht zulässig

Öffnung je nach Inzidenz

Geschlossen für Publikumsverkehr.  
Außenbereiche von Zoos und  
botanischen Gärten geöffnet mit Test

Medizinische und ähnliche Dienstleistungen sowie  
Friseure und Fußpflege erlaubt mit FFP2-Maske.  
Friseure und Fußpflege zusätzlich mit Test

1 Kundin/Kunde pro 20 m² (bei Verkaufsflächen bis 
800 m²) bzw. pro 40 m² (bei über 800 m²); mit Maske

Geschlossen für Publikumsverkehr. 
Nur Abholung („Click & collect“)

Geschlossen für Publikumsverkehr.  
Nur Abholung bis 22 Uhr oder Lieferdienst

max. 1 Person

+

+

Sport

Kultur

Körpernahe 
Dienstleistungen

Einzelhandel 
(erweiterter 

täglicher Bedarf)

Außen- 
gastronomie

Übriger 
Einzelhandel Öffnungen je nach 

Inzidenz

1 Kundin/Kunde pro  
10 m² bzw. pro 20 m²

Terminshopping („Click 
& meet“) mit Dokumen-

tation und Test (1 Kundin/
Kunde pro 40 m2)

14 Tage nach Inzidenz 
unter 50: geöffnet. Bei 

Inzidenz unter 100: geöff-
net mit Termin bzw. Test

Zum Teil mit tagesaktuel-
lem Test und Maske
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Der Klimaschutzmanager informiert

Sonntag, 2. Mai ist der Tag der 
Lebensmittelverschwendung

Alle Lebensmittel, die bis 2. Mai 
produziert werden, landen 
prinzipiell auf dem Müll. / 18 
Mio. Tonnen: Ein Drittel unse-
rer Nahrung wird ungenutzt 
weggeworfen.

Der 2. Mai markiert als symboli-
scher „Tag der Lebensmittelver-
schwendung“ den Zeitpunkt seit 
2016, an dem wir in Deutsch-
land anfangen, Nahrungsmittel 
für unseren Teller und nicht für 
die Mülltonne zu produzieren. 
Darauf weist die Naturschutzor-
ganisation WWF hin. Den WWF-
Berechnungen zufolge werden in Deutschland jährlich 
rund 18 Mio. Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das 
entspricht fast einem Drittel des aktuellen Nahrungs-
mittelverbrauchs der Bundesrepublik. „Umgerechnet 
landen alle Nahrungsmittel, die in den ersten 122 
Tagen des Jahres produziert werden“, auf dem Müll 
sagt WWF-Referentin Tanja Dräger de Teran. Da sich 
die Bundesregierung zu dem Ziel bekannt habe, die 
Lebensmittelverluste bis 2030 zu halbieren, müsste 
der symbolische „Tag der Lebensmittelverschwen-
dung“ damit eigentlich jedes Jahr um mehrere Kalen-
dertage nach vorne rutschen.

Nach Angaben der Organisation seien nämlich 
bereits heute auch ohne den Einsatz neuer Technolo-
gien, zehn der 18 Mio. Tonnen Lebensmittelverluste 
vermeidbar - etwa durch verbessertes Management 
entlang der Wertschöpfungskette, nachhaltigere 
Marketingstrategien und veränderte Konsumge-
wohnheiten.

Umgerechnet werden laut WWF jährlich 2,5 Millio-
nen Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaf-
tet, nur um die darauf angebauten Produkte wieder 
zu entsorgen. Hinzukommen unnötig freigesetzte 
Treibhausgasemissionen in Höhe von 48 Mio. Ton-
nen [1]. Die Vermeidung von Lebensmittelverlusten 
durch Landwirtschaft, Handel und Verbraucher wäre 
ein signifikanter Beitrag zum Ressourcen- und Klima-
schutz. Eine Studie des Thünen-Instituts 2019 ergab 
[2], dass 52 % der verschwendeten Lebensmittel auf 
Privathaushalte zurückzuführen sind, rund 30 Prozent 
der Verluste entstehen bereits in der Lebensmittelpro-
duktion und -verarbeitung, die restlichen 18 % fallen 
auf den Groß- und Einzelhandel und die Außer-Haus-
Verpflegung. Insgesamt wurden 2019 laut dieser Studie 
ca. 12 Millionen Tonnen an Lebensmittel verschwendet, 
dies entspricht einer Reduktion von 6 Millionen Tonnen 
gegenüber den Berechnungen des WWF.

In der Verbandsgemeinde Landau-Land finden sich 
bereits viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
Lebensmittelproduzenten sowie Händler und Gast-
ronomen, die aktiv Lebensmittelverschwendung vor-
beugen.

Falls Sie selbst die Lebensmittelverschwendung mög-
lichst reduzieren bzw. vermeiden wollen und noch 
nicht wissen wie, berät Sie Ihr Klimaschutzmanager 
Bernd Fuss telefonisch unter der 06341 / 143-129 
oder per Mail klimaschutz@landau-land.de, gerne 
dazu.

[1] WWF Tag der Lebensmittelverschwendung: Lebens-
mittel retten (wwf.de)
[2] BMEL - Lebensmittelverschwendung - Lebensmit-
telabfälle in Deutschland: Neue Studie über Höhe der 
Lebensmittelabfälle nach Sektoren

Wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst - WWF
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Aus der Verbandsgemeinde
Landau-Land

Amtlicher Teil

 › Vorgezogener Redaktionsschluss Amtsblatt

Wegen des anstehenden Feiertages Christi Himmelfahrt ist von Seiten des Verlages eine Vorver-
legung des Redaktionsschlusses notwendig.

Alle Beiträge für KW 19 (erscheint am 12. Mai 2021) müssen bis spätestens Freitag, 7. Mai 2021 
um 9 Uhr eingegangen sein. Später eingegangene Text können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Aus den Institutionen, Schulen, Behörden
 in Landau-Land

Datenschutz geht uns alle an... Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de!
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Aus den Schulen

 › Stellenausschreibung
Grundschule Kleine Kalmit

Arzheimer Straße 75 | 76831 Ilbesheim
Telefon (06341) 3 28 52 | Fax (06341) 93 01 97

E-Mail info@gs-ilbesheim.de | www.gs-ilbesheim.de
Wir suchen zum 1. August 2021

eine
Auszubildende zur Erzieherin in Teilzeit

BEA ( = berufsbegleitende Erzieherausbildung )
oder eine

Erzieherin / einen Erzieher im Berufspraktikum.
Unsere Grundschule besuchen zur Zeit ca. 125 Schülerinnen 
und Schüler.
Im Schuljahr 2007/08 haben wir im Grundschulbereich eine 
Ganztagsschule errichtet. In diesem Zusammenhang suchen 
wir für das Schuljahr 2021/22 und für die kommenden Jahre 
eine Auszubildende zur Erzieherin in Teilzeit oder eine 
Erzieherin / einen Erzieher im Berufspraktikum.
Der Einsatzbereich liegt überwiegend im Bereich der Ganz-
tagsschule am Nachmittag bei der Betreuung während des 
Mittagessens und der Hausaufgaben, sowie im Gestalten 
verschiedener Arbeitsgemeinschaften, z.B. Stärkung der Sozi-
alkompetenz, Sport und Spiel. Darüber hinaus ist auch ein 
unterrichtlicher Einsatz in Form von Teamteaching und zur 
individuellen Förderung am Morgen vorgesehen.
Die Ausbildungsvergütung beträgt ca. 1.500 € brutto monat-
lich.

Bitte bewerben Sie sich
mit Passbild, Lebenslauf und Zeugnissen

direkt bei der Schulleitung.

 › Stellenausschreibung
Grundschule Kleine Kalmit

Arzheimer Straße 75 | 76831 Ilbesheim
Telefon (06341) 3 28 52 | Fax (06341) 93 01 97

E-Mail info@gs-ilbesheim.de | www.gs-ilbesheim.de
Wir suchen zum 1. August 2021

eine Freiwillige / einen Freiwilligen (FSJ) (w/m/d).
Wir sind eine Grundschule mit zur Zeit ca. 120 Schülerinnen 
und Schüler.
Im Schuljahr 2007/08 haben wir im Grundschulbereich eine 
Ganztagsschule errichtet. In diesem Zusammenhang suchen 
wir für das Schuljahr 2021/22 und für die kommenden Jahre 
eine Freiwillige / einen Freiwilligen (FSJ).
Die künftigen FSJ-Helfer/innen können in das Berufsfeld 
Schule hineinschnuppern und erste Erfahrungen sammeln.
Der Einsatzbereich liegt überwiegend im Bereich der Ganz-
tagsschule am Nachmittag bei der Betreuung während des 
Mittagessens und der Hausaufgaben, sowie im Mitgestalten 
verschiedener Arbeitsgemeinschaften. Darüber hinaus ist 
auch eine Unterstützung verschiedener Lehrkräfte und die 
Förderung einzelner Schüler im Rahmen des Unterrichts am 
Vormittag möglich.
Das Freiwillige Soziale Jahr in Ganztagsschulen richtet sich an 
junge Frauen und Männer im Alter bis zu 27 Jahren. Es bietet 
Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung, Berufsorientie-
rung und zum sozialen Engagement. Die jungen Menschen 
sind sozial- und krankenversichert und erhalten ein monatli-
ches Taschengeld von zur Zeit ca. 350 €.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte ab sofort

mit Passbild, Lebenslauf und Zeugnissen
direkt bei der Schulleitung.

Wir gratulieren

In der Zeit vom 30.04.2021 bis einschließlich 06.05.2021 feiern 
nachstehend aufgeführte Bürgerinnen und Bürger aus unserem 
Verbandsgemeindebereich, die 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 Jahre 
und älter werden, ihren Geburtstag:
30.04.2021 Frank Grischy, Billigheim-Ingenheim   70 Jahre
02.05.2021 Susanne Lieberknecht,

Heuchelheim-Klingen   75 Jahre
02.05.2021 Franz Ullmer, Knöringen   80 Jahre
03.05.2021 Hugo Rebholz, Siebeldingen   70 Jahre
04.05.2021 Gustav Hauck, Walsheim   90 Jahre
05.05.2021 Ursula Bollinger, Impflingen   75 Jahre
05.05.2021 Elisabeth Baumgartner,

Billigheim-Ingenheim   80 Jahre
Diamantene Hochzeit
06.05.2021 Abraham und Gisela March, Göcklingen

Umweltecke

 › Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
Ab April 2021 bis Oktober 2023 wird in Rheinland-Pfalz der 
Zustand der FFH Pflanzen- und Tierarten wie z. B. des Hirsch-
käfers, der Gelbbauchunke, der Schlingnatter etc., sowie der 
Lebensraumtypen wie Moore, Heiden, Schluchtwälder muss - 
gemäß Artikel 11 der FFH-Richtlinie - regelmäßig beobachtet 
und dokumentiert.
Die dabei erhobenen Daten werden für ganz Deutschland, bzw. 
das gesamte Bundesland, zu einem Gesamtwert errechnet, der 
an die EU übermittelt wird. Die Erhebungen auf den Probeflä-
chen haben keinen Einfluss auf die bestehende oder zukünftige 
Nutzung der Flächen. Die Kartierungen erfolgen im Auftrag des 
Landes, vertreten durch das Landesamt für Umwelt Rheinland. 
Für diese Untersuchung werden vom LfU externe Kartierende 
beauftragt.
Damit die von LfU beauftragten Experten im Gelände zu erken-
nen sind, werden sie vom LfU mit einem Schild ausgestattet auf 
dem steht: „Kartiert im Auftrag des Landesamtes für Umwelt 
Rheinland-Pfalz“. Das Schild ist mit einem Dienstsiegel versehen. 
Darüber hinaus werden die beauftragten Experten vom LfU ver-
pflichtet, die Beauftragung im Fahrzeug bereitzuhalten.
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden grund-
sätzlich erlaubt, Grundstücke zu betreten (§ 2 LNatSchG).
Mehr Information finden Sie hier: https://naturschutz.rlp.
de/?q=Monitoring

 › Energietipp der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Neubau aus Holz oder Stein?
Grundsätzlich kann der notwendige Wärmeschutz sowohl bei 
Holzständerbauweise als auch bei Massivbauweise erreicht wer-
den. Während bei der massiven Mauer Wanddicken von 40 bis 
50 Zentimetern entstehen, kann bei der Holzständerweise kon-
struktionsbedingt mit geringeren Wandstärken gebaut werden. 
Letzteres ist vorteilhaft, wenn das Grundstück klein ist. In den 
Baukosten pro Quadratmeter unterscheiden sich Massivbau und 
Holzbau bei Fertighäusern jedoch nur wenig.
Massive Wände schützen besser vor Schall. Vorteile der Holz-
ständerbauweise sind die meist kürzere Bauzeit und der deutlich 
geringere Feuchtigkeitseintrag während der Bauphase. Außer-
dem kann eine standardisierte Qualitätssicherung bei den vorge-
fertigten Bauteilen ggf. von Vorteil sein.
Ob Massivbau oder Holzständerbauweise - entscheidend für die 
Höhe der Heizkosten in den folgenden Jahrzehnten ist der ener-
getische Standard.
Fragen hierzu sowie zu allen anderen Bereichen des Energiespa-
rens beantworten die Energieberater der Verbraucherzentrale 
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Bekanntmachungen anderer Behörden

 › Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Öffentliche Bekanntmachung zur Abfallentsorgung im Land-
kreis Südliche Weinstraße

Problemabfallsammlung 2021
Termine:
Bad Bergzabern, Parkplatz am Schloß
Freitag 21.05.2021, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Böbingen, Dorfgemeinschaftshaus
Dienstag, 18. Mai 2021, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr
Böchingen, Prinz-Eugen-Straße
Donnerstag, 20. Mai 2021, 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr
Edenkoben, Kirchberg-Parkplatz
Montag, 17. Mai 2021, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Eschbach, am Raiffeisen
Donnerstag, 20. Mai 2021, 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr
Essingen, Parkplatz Dalberghalle
Dienstag, 18. Mai 2021, 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr
Gommersheim, alter Zuckerrübenplatz, Bahnhofstraße
Dienstag, 18. Mai 2021, 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr
Hainfeld, Parkplatz am Dorfbrunnen
Montag, 17. Mai 2021, 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr
Hergersweiler, Parkplatz Dorfmitte
Freitag, 21. Mai 2021, 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr
Herxheim, Parkplatz St.Christophorus-Str.,gegenüber 
Schwimmbad
Dienstag, 18. Mai 2021, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Heuchelheim-Klingen, Turn- und Festhalle Heuchelheim-
Klingen
Donnerstag, 20. Mai 2021, 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr
Ilbesheim, Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag, 20. Mai 2021, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Insheim, großer Parkplatz Rasenspielfeld
Dienstag, 18. Mai 2021, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Steinfeld, Kerweplatz
Freitag, 21. Mai 2021, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Kleinfischlingen, Florum
Montag, 17. Mai 2021, 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr
Niederotterbach, Hofäckerstraße
Freitag, 21. Mai 2021, 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr
Ranschbach, Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag, 20. Mai 2021, 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr
Schweigen-Rechtenbach, St. Urban-Platz
Freitag, 21. Mai 2021, 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr
Siebeldingen, Parkplatz Feuerwehrhalle
Donnerstag, 20. Mai 2021, 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr
St. Martin, Parkplatz Winzergenossenschaft
Montag, 17. Mai 2021, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Venningen, Parkplatz gegenüber Schützenhaus
Montag, 17. Mai 2021, 8.30 Uhr bis 9.30

Sicherheitshinweise wegen der Corona-Pandemie:
Hierbei sind die derzeit geltenden Sicherheitsbestimmungen 
aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten. Es besteht die 
Pflicht zum Tragen eines Mund-und Nasenschutzes, entweder 
einer medizinischen Gesichtsmaske oder einer Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2. Zwischen den Anliefernden ist ein 
Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.
Was wird angenommen und was nicht?
Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungs-
mittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe.
Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen, 
da gesetzlich bereits seit dem 1. Juli 1987 eine kostenlose Ver-
pflichtung zur Rücknahme von Altöl für Verkäufer von Motoren- 
und Getriebeöl besteht.
Bei der Problemabfallsammlung werden daher lediglich ölverun-
reinigte Putzlappen u. Ä. angenommen.

Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Beratungsgespräch nach 
telefonischer Voranmeldung.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 05.05.21 von 12.15-
16 Uhr Sprechstunde in Landau.
Die Beratungen werden aktuell für alle Standorte telefonisch 
durchgeführt. Die Beratung ist kostenfrei. Eine Terminvereinba-
rung ist dafür erforderlich unter 0800 / 60 75 600 (kostenlos).
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Beratungs-
termin:
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei)
- montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
- dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

 › NABU: Schöner gärtnern ohne Schotter
Weil sich viele Hausbesitzer Arbeit ersparen wollen, entstehen 
immer mehr Schottergärten in Deutschland. Dabei bleibt leider 
die Natur auf der Strecke. Der NABU gibt Tipps, wie man sei-
nen Vorgarten pflegeleicht und naturnah gestaltet, ohne ihn mit 
Schotter zuzuschütten.
Gärten mit Schotterflächen sind aus Sicht des Naturschutzes 
äußerst bedenklich, Anders als in echten Steingärten, die, wenn 
sie fachgerecht angelegt werden, vielen Insekten Nahrung bie-
ten, finden sich in den modernen Schottergärten kaum noch 
Pflanzen. Diese Flächen bieten daher keine Lebensräume und 
Nahrung für Insekten oder Vögel. Wenn es überhaupt Pflanzen 
gibt, dann meist Kirschlorbeer und Thuja. Pollen, Nektar noch 
Samen, welche von Vögeln oder Insekten als Nahrung genutzt 
werden könnten, haben diese Pflanzen nicht. Die Böden sind 
zudem meist versiegelt, hier finden Amseln und Co. nicht einen 
einzigen Regenwurm.
Auch für Menschen sind Schottergärten nicht gut. Die Steine hei-
zen sich stark auf, die Gärten fördern also die Erwärmung der 
Stadt. Allergene, Pollen und Schadstoffe aus der Luft werden 
nicht, wie bei grünen Gärten, durch das Laub gefiltert. Regen-
wasser kann durch die starke Bodenverdichtung nicht versickern 
und neues Grundwasser bilden. Einige Kommunen belasten 
daher Schotterflächen im Garten mit Gebühren für das abflie-
ßende Regenwasser. Pflegeleicht sind die Gärten auch nicht, da 
die Steine mit den Jahren vermoosen, Laub und Staub auf den 
Geröllflachen liegenbleiben. Der Schotter muss dann aufwendig 
gereinigt oder sogar ausgetauscht werden.
Wer sich wohlfühlen möchte, sollte auf eine naturnahe Bepflan-
zung setzen. Diese kann durchaus pflegeleicht sein. So unterdrü-
cken Pfanzen, die den Boden bedecken und langsam wachsen, 
unerwünschte Wildkäuter und brauchen selbst kaum Pflege. Für 
trockene, sonnige Standorte eignen sich beispielsweise Polster-
dost, Storchschnabel oder blaues Silbergras. Im Schatten gedei-
hen Haselwurz und Waldmeister als Bodendecker mit einem 
Fingerhut als Hingucker. Auch die Akelei fühlt sich im Schatten 
wohl. Wer den Garten noch mit Totholz ergänzt, hat schon viel 
für Insekten getan.
In den nächsten Jahren werden sich immer mehr Menschen fra-
gen, ob ihre Entscheidung für einen Schottergarten die richtige 
war, wenn die negativen Eigenschaften auffallen. Inzwischen 
stemmen sich auch viele Kommunen gegen den Trend und 
ändern ihre Bauordnungen, um weitere Schottergärten zu verhin-
dern. Wer einen Rückbau plant, sollte ein paar Punkte beachten.
Der Schotter muss nicht gleich komplett entsorgt werden. Als 
Haufen aufgeschichtet, bildet er ein Lebensraum für Eidechsen 
und andere Tiere. Die Folie darunter muss allerdings entfernt und 
entsorgt werden. Der verdichtete Boden sollte mit Kompost ver-
sorgt werden, wenn er stark geschädigt ist. Dazu muss er gut 
in den Boden eingearbeitet werden. Eine weitere Methode zur 
schonenden Bodensanierung ist die Saat von Gründung, wie 
Buchweizen. Dieser hat tiefe Wurzeln, lockert den Boden und 
versorgt ihn mit Nährstoffen. Nach dieser Behandlung können 
pflegeleichte Pflanzen einziehen und den Vorgarten auch für 
Insekten attraktiv machen.
Mehr Infos: www.NABU.de/schottergarten
Mehr Infos zur Kampagne: www.NABU.de/gartenvielfalt
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raum Frühjahr muss die Antragstellung vom 3. Mai bis 31. Mai 
2021 erfolgen, für den Antragszeitraum Herbst ist die Antragstel-
lung vom 1. bis 30. September 2021 erforderlich.
Hier müssen alle Flächen, auch die Flächen in Flurbereinigungs-
verfahren, beantragt werden, wenn sie im Herbst 2021 oder im 
Frühjahr 2022 gerodet werden sollen und eine Förderung durch 
die Umstrukturierung geplant ist. Die Rodebescheide aus den 
Vorjahren verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Rebflächen 
nicht gerodet wurden. Diese Flächen müssen erneut bean-
tragt werden.
Auch derzeit unbestockte Flächen sind zu melden, für die eine 
Bestockung mittels Pflanzrecht aus der sogenannten Umwand-
lung bzw. Genehmigung auf Wiederbepflanzung beabsichtigt ist. 
Unbestockte Flächen, die bereits Gegenstand eines Antrages Teil 
1 waren und einen positiven Rodebescheid erhalten haben, müs-
sen nicht erneut beantragt werden.
Im Januar des geplanten Pflanzjahres (2021) erfolgt die Antrag-
stellung Teil 2. Dies entspricht der Verfahrensweise der Vorjahre. 
Hier können allerdings nur Flächen beantragt werden, die auch 
bereits in einem Teil 1 aufgeführt wurden. Ein „Nachmelden“ nach 
dem 30. September 2021 ist nicht möglich. Nach Durchführung 
der Vor-Ort-Kontrolle erhalten die Antragsteller einen Bescheid, 
ob die Rodung auf den beantragten Flächen erfolgen kann. Bis zu 
diesem Zeitpunkt dürfen auf den Flächen keine Veränderungen 
vorgenommen werden. Die Benachrichtigung, dass gerodet wer-
den kann, erfolgt im September (Frühjahrsantrag) oder Anfang 
Dezember (Herbstantrag) durch die zuständige Kreisverwaltung.
Es wird empfohlen, den Antrag über das WeinInformationsPortal 
(WIP) der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wip.lwk-rlp.de 
EDV-technisch unterstützt auszufüllen. Sollte noch kein Zugang 
für das WIP vorhanden sein, dann ist über die Funktion „Neu-
registrierung“ ein Antrag auszufüllen und an die angegebene 
Nummer zu faxen. Die Zugangsdaten erhalten Sie danach inner-
halb 2 bis 3 Arbeitstagen per Post zugestellt.
Die Antragsformulare und das Merkblatt können über unsere 
Homepage www.suedliche-weinstrasse.de - Umstrukturierung 
von Rebflächen-, heruntergeladen werden. Anträge können, wie 
gewohnt, bei der für den Betrieb zuständigen Kreisverwaltung 
gestellt werden.
Da der Kundenverkehr bei der Kreisverwaltung weiterhin einge-
schränkt ist, sollen die Dokumente bzw. Unterlagen nicht per-
sönlich abgegeben werden. Übermitteln Sie diese bitte per Fax, 
auf dem Postweg oder durch Einwurf in den Briefkasten. Weitere 
Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Schultz, Tel.: 
06341/940 371. E-Mail: Thorsten.Schultz@suedliche-weinstrasse.de

Corona-Schutzimpfung: Alle Informationen für 
Menschen aus dem Landkreis SÜW auf einen Blick
Landes-Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße in Landau
Seit 24. Februar ist das Landes-Impfzentrum Landau/Südliche 
Weinstraße für Bürgerinnen und Bürger aus Landau sowie aus 
großen Teilen des Landkreises Südliche Weinstraße am Standort 
Landau in Betrieb.
Das Impfzentrum verfügt über drei Impfstraßen mit insgesamt 48 
Impfboxen sowie vier Check-ins, drei Check-outs und zwei Auf-
klärungen. Zum Stammpersonal zählen 20 Personen und weitere 
13 aus dem medizinischen Bereich. Zudem sind acht Sicherheits-
kräfte im Einsatz.
Das Prozedere vor Ort: Das Gelände in Landau darf nur betre-
ten, wer eine Terminbestätigung hat bzw. Begleitperson ist. Wer 
zu früh eintrifft, kann in einem geschützten Wartebereich Platz 
nehmen. Die Impflinge werden gebeten, möglichst pünktlich 
zum Termin zu erscheinen, um Verzögerungen zu vermeiden. 
Bevor der Impfling das Impfzentrum betritt, wird seine Tempe-
ratur gemessen. Wer Fieber hat oder andere Corona-Symptome 
aufweist, kann nicht geimpft werden, diese Personen müssen lei-
der abgewiesen werden. Am Check-in erhalten die Impflinge u.a. 
einen Laufzettel sowie, je nach Impfstoff, ein farbiges Armband, 
die sie durch den weiteren Prozess leiten. Nach der Anmeldung 
geht es zur Aufklärung. Persönlich und per Präsentation auf den 
bereitstehenden Bildschirmen erfahren die Impflinge, wie die 

Auch Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung 
nicht mehr erfasst. Altmedikamente in haushaltsüblichen Mengen 
können in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen 
aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne.
Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den 
gelben Wertstoffsack.
Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer.
Mengenbegrenzung und Bedingungen:
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaus-
halten kostenlos mitgenommen.
Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 50 kg bzw. 50 l abgege-
ben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle nur in 
geschlossenen Behältern und Verpackungen abgegeben wer-
den können.
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach 
der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden.
Die Problemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzu-
geben!
Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möch-
ten, können sich unmittelbar mit der SAM GmbH (Tel.: 06131 
982-980) in Verbindung setzen.
Weitere Informationen finden Sie im SÜW-Wertstoff-Weg-
weiser 2020 und auf der Homepage des Landkreises Südliche 
Weinstraße.
Für Rückfragen steht Ihnen die Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße, Tel.: 06341 940-420, zur Verfügung.
Problemabfälle von A bis Z
Abbeizmittel Abflussreiniger
Alkali-/Mangan-Batterien Antibeschlagmittel
Autobatterien Autochrompflegemittel
Autowasch-/pflegemittel Backofenreiniger
Batterien Desinfektionsmittel
Dispersionsfarben (flüssig) Entfroster
Entkalker Entwickler
Farben (nicht ausgehärtet) Fensterputzmittel
Fixierbäder Fleckentferner
Fotochemikalien Frittierfette
Frittieröl Frostschutzmittel
Fußbodenreinigungs-/
pflegemittel

Grillreiniger

Harzrückstände Heizölreste
Herdputzmittel Holzschutzmittel
Imprägniermittel Klebstoffe
Knopfzellen Lacke
Laugen Lederpflegemittel
Lithium-Knopfzellen Lösungsmittel
Metallputzmittel Mottenschutzmittel
Möbelpflegemittel Nickel-Cadmium-Batterien
Nitroverdünnungen Pflanzenschutzmittel
Polyurethanabfälle Primärbatterien
Quecksilber-Rundzellen Quecksilberoxid-Knopfzellen
Raumsprays Reinigungsmittel
Rohrreiniger Rostschutzmittel
Rostumwandler Rundzellen
Sanitärreiniger Säuren
Schädlingsbekämpfungsmittel Schimmeltötungsmittel
Schuhpflegemittel Silberoxid-Knopfzellen
Silberputzmittel Spraydosen

(ohne „Grünen Punkt“)
Tapetenkleister Terpentin
Thermometer (Quecksilber) Unterbodenschutz
Verdünner Waschmittel
WC-Reiniger Weichspüler
Zink-/Kohle-Batterien Zink-/Luft-Knopfzellen

Umstrukturierungsprogramm 2021 / 2022 für 
Rebflächen
Das Antragsverfahren Teil 1 für die Antragstellung auf Gewäh-
rung einer Beihilfe für die Umstrukturierung und Umstellung von 
Rebflächen ab dem Pflanzjahr 2022 beginnt. Für den Antragszeit-
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im Kern Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger 
Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Stö-
rungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische 
Folgen eintreten würden. Konkret sind das beispielsweise das 
Apothekenwesen, die Pharmawirtschaft, die Ernährungswirt-
schaft, die Wasser- und Energieversorgung und das Trans-
port- und Verkehrswesen.

- Personen, die mit niedrigem Expositionsrisiko für eine 
Corona-Infektion in medizinischen Einrichtungen arbeiten, 
insbesondere in Laboren, und Personal, das keine Patientin-
nen oder Patienten betreut

- Mitarbeitende im Lebensmitteleinzelhandel
- Mitglieder von Verfassungsorganen
- Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensum-

stände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion 
besteht. Dies betrifft beispielsweise Obdachlose und woh-
nungslose Menschen, Personen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten, Streetworker, Mitarbeitende sowie Ehren-
amtliche und Helferinnen und Helfer in Fachberatungsstellen 
der Wohnungslosenhilfe, Mitarbeitende in der Schuldnerbe-
ratung, in Betreuungsvereinen oder in der Suchtberatung, 
wenn unmittelbarer Kontakt zu den Klienten und damit ver-
bunden erhöhtes Infektionsrisiko besteht, suchterkrankte 
Menschen in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, 
bürgerschaftlich Engagierte in „Initiativen des Ehrenamts in 
der häuslichen Pflege“ sowie Mitglieder pflegebezogener 
Selbsthilfegruppen nach der Landesverordnung. Über die 
Zugehörigkeit zu diesen Gruppen ist ein geeigneter Nachweis 
zu erbringen.

Sollten Sie bei der Terminvereinbarung Hilfe benötigen, wenden 
Sie sich gerne an Ihre zuständige Verbandsgemeindeverwaltung. 
Auch die Gemeindeschwestern plus bieten Hilfestellungen an. 
Eine Verlegung von Impfterminen, die bereits im Impfzentrum 
Wörth vereinbart wurden, ist leider nicht möglich, wie das Land 
Rheinland-Pfalz signalisiert hat.

AstraZeneca-Zweitimpfungstermine werden mit mRNA-
Impfstoffen durchgeführt
Die Gesundheitsministerministerkonferenz hat beschlossen, 
dass die Menschen unter 60 Jahren, die bisher mit Astra-
Zeneca erstgeimpft wurden, grundsätzlich eine Zweitimpfung 
mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) erhal-
ten. Nach individueller ärztlicher Aufklärung besteht auch die 
Möglichkeit die Zweitimpfung mit dem Impfstoff AstraZeneca 
durchzuführen. Alle bestehenden Termine für die Zweitimp-
fungen bleiben erhalten. Die betroffenen Personen müssen 
nichts weiter unternehmen.
Alternativen zur Testpflicht durch vollständige Impfung, 
künftig auch für Genesene
Die Änderungsverordnung der Corona-Bekämpfungsverordnung 
sowie die Absonderungsverordnung für vollständig Geimpfte 
sieht Alternativen zur Testpflicht vor. Neben einem aktuellen 
negativen Testergebnis kann auch der Nachweis einer vollständi-
gen Impfung vorgelegt werden, um die jeweiligen Einrichtungen 
zu betreten. Diese Regelung soll künftig auch für Genesene gel-
ten - also für Menschen, die eine COVID-19-Erkrankung über-
standen haben.
Anfahrtsdaten
Landes-Impfzentrum Neustadt: Telekom-Hochhaus, Chemnit-
zer Straße 2 in 67433 Neustadt an der Weinstraße (neben Testzen-
trum). Es sind ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Gelände 
der ehemaligen Aldi-Filiale in der Speyerdorferstraße vorhanden. 
Von dort ist es nur ein kurzer Weg ins Impfzentrum. Das Landes-
Impfzentrum ist auch mit dem ÖPNV erreichbar. Über Neustadt 
(Hbf) zum Haltepunkt Süd oder Bus (Linie 507 und 510) und Bahn 
(RB 51/ RB 53).
Landes-Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße:
Ehemaliges Lagergebäude im Landauer Gewerbepark am Messe-
gelände, Albert-Einstein-Straße 29 in 76829 Landau.

Corona-Impfung funktioniert und welche Nebenwirkungen es 
geben kann. „Ernst“ wird es dann in den Impfstraßen: Wer auf-
gerufen wird, geht in einen Behandlungsraum und bekommt die 
Spritze mit dem Impfstoff in den Oberarm. Danach bleibt der 
Impfling für eine Viertelstunde zur Beobachtung in einem sepa-
raten Warteraum. Fühlt sich die Besucherin bzw. der Besucher 
nach der Wartezeit gesund, verlässt sie bzw. er über den vom Ein-
gangsbereich getrennten Ausgang das Impfzentrum - mit einer 
Terminerinnerung für die zweite Impfung in der Hand.
Insgesamt kalkulieren die Verantwortlichen mit etwa einer Stunde 
Zeitaufwand, die der Impfling pro Termin einplanen sollte.
Landes-Impfzentrum Neustadt bietet Möglichkeit zur Imp-
fung für Menschen aus der Verbandsgemeinde Maikammer
Menschen aus der Verbandsgemeinde Maikammer können sich 
wohnortnah im Impfzentrum in Neustadt an der Weinstraße imp-
fen lassen.
Fahrmöglichkeiten zu den Landes-Impfzentren
Personen aus dem Kreis SÜW und der Stadt Landau, die bereits 
einen Termin in einem der Impfzentren haben, denen jedoch 
keine Fahrmöglichkeit zur Verfügung steht, können sich bei der 
Koordinierungsstelle der Kreisverwaltung unter der Telefonnum-
mer 06341 - 940 444 melden. Dort werden kostenlose und indi-
viduelle Transportmöglichkeiten im Rahmen des ehrenamtlichen 
Engagements vermittelt.
Die Voraussetzungen, um einen Transport in Anspruch nehmen 
zu können, sind:
- ein Termin für die Impfung in einem Landes-Impfzentrum ist 

bereits vorhanden
- die Person hat keine eigenen Fahrmöglichkeiten
- die Person hat alle Möglichkeiten abgeklärt, z.B. hilfsbereite 

Nachbarn, Verwandte, Bekannte, Nachbarschaftshilfen etc.
- die Person ist mobil. Wichtiger Hinweis: Kranken-, Rollstuhl- 

und Liegendtransporte sind leider nicht möglich.
Terminvergabe
Die Terminvergabe erfolgt zentral über das Land Rheinland-Pfalz. 
Die Kreise und Städte haben darauf keinen Einfluss und können 
auch keine Termine vereinbaren oder verschieben. Wer der Prio-
risierungsgruppe 1 angehört und sich für den Wartepool regis-
trieren lassen möchte, kann dies entweder telefonisch über die 
Telefonnummer 0800 / 57 58 100 oder über die Internetseite 
www.impftermin.rlp.de tun. Das Landes-Impfzentrum Landau/
Südliche Weinstraße weist darauf hin, dass eine Auswahl des 
Impfstoffs vor Ort nicht möglich ist.
Verschiedene Personengruppen können einen Termin für 
eine Impfung in den Impfzentren vereinbaren
Seit 23. April sind Terminregistrierungen für alle Personen der Pri-
oritätsgruppe 3 möglich. Menschen zwischen 60 und 69 Jahren 
haben bereits seit 7. April die Möglichkeit, sich für eine Corona-
Schutzimpfung zu registrieren.
Die neuen Registrierungen haben keinen Einfluss auf die Termin-
vergabe der Über-70-Jährigen sowie der Vorerkrankten der Prio-
ritätsgruppe 2. Die Priorisierungsreihenfolge der Impfungen wird 
in Rheinland-Pfalz beibehalten. Die Prioritätsgruppe 2, die sich 
bereits registriert hat, erhält ihre Impftermine vorrangig.
Hintergrund: Am 27. Februar wurde mit den Impfungen der Prio-
ritätsgruppe 2 gestartet, es folgte ab 6. März die Möglichkeit zur 
Registrierung über das Online-Impfportal für vorerkrankte Men-
schen der Priorisierungsgruppe 2 sowie Kontaktpersonen von 
Pflegebedürftigen und von Schwangeren. Ab 10. März wurde das 
Portal für Registrierung der Personengruppe der Menschen über 
70 bis 79 Jahre geöffnet.
Impfberechtigt in der Prioritätsgruppe 3 sind nun neben den 
Menschen zwischen 60- und 69 Jahren, die sich bereits registrie-
ren können, folgende Personengruppen:
- Menschen mit Vorerkrankungen wie beispielsweise Herzin-

suffizienz, rheumatologischen Erkrankungen, Asthma bron-
chiale oder HIV-Infizierten sowie bis zu zwei Kontaktpersonen 
der Betroffenen.

- Personen, die in Einrichtungen und Unternehmen der Kriti-
schen Infrastruktur tätig sind. Welche Bereiche dies betrifft, 
definiert der Bund in seiner KRITIS-Verordnung. Gemeint sind 
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Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
- Schnelltestzentrum Bad Bergzabern
Schlossgasse 3, 76887 Bad Bergzabern
Testungen finden dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr 
statt. Mit Voranmeldung unter https://www.vg-bad-bergzabern.
de/.
- Dr. Siegfried Simmet und Simon Philipp Traub
Gartenstraße 3, 76889 Schweigen-Rechtenbach
Testungen finden montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr statt.
- Viehstrich-Apotheke
Obere Hauptstraße 79, 76889 Steinfeld

Verbandsgemeinde Edenkoben
- Kurpfalzsaal Edenkoben
Weinstraße 94, 67480 Edenkoben
Testungen finden montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr sowie 
samstags von 9 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr statt. 
Online-Anmeldung möglich, https://testcenter-edenkoben.de/.
- Dr. Michael Heymanns
Testungen finden montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr sowie 
montags und donnerstags von 17 bis 18 Uhr statt.
- Brunnen-Apotheke
Weinstraße 68, 67480 Edenkoben
- Coronatest Pfalz Bella Vitalis
Venninger Straße 3, 67480 Edenkoben
Die Einrichtung wird privat durch die Bella Vitalis GmbH betrie-
ben. Testungen finden montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, 
samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr statt. Termine kön-
nen vorab online über www.coronatestpfalz.de gebucht werden. 
Spontane Testungen sind ebenfalls möglich.

Verbandsgemeinde Herxheim
- Elmar-Weiller-Festhalle
Bonifatiusstraße 22, 76863 Herxheim
Testungen finden montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs und frei-
tags von 15:30 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr statt. 
Mit Voranmeldung, https://www.coronatest-herxheim.de/.

Verbandsgemeinde Landau-Land
- Teststation Billigheim-Ingenheim
Westliche Gleisbergstraße 23, 76831 Billigheim-Ingenheim
Testungen finden dienstags und donnerstags von 16:30 bis 19:30 
Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr statt. Ohne Terminvergabe.
- Teststation Siebeldingen
Jahnstraße 4, 76833 Siebeldingen
Testungen finden montags und mittwochs von 16:30 bis 19:30 
Uhr sowie samstags von 13 bis 16 Uhr statt. Ohne Terminvergabe.

Verbandsgemeinde Maikammer
- Bürgerhaus Verbandsgemeinde Maikammer
Marktstraße 8, 67487 Maikammer
Testungen finden montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr 
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr statt. Voranmeldung wird der-
zeit eingerichtet.
- Dres. Ulrich Kluger und Jürgen Cherdron / Dr. Patrick Köhler
Marktstraße 43, 67487 Maikammer
Testungen finden nach Vereinbarung statt. Telefon: 06321 5680.
- Praxis Dr. med. Dieter Schneeganß
Tanzstraße 6, 67487 Maikammer
Testungen finden montags und donnerstags von 8 bis 9 Uhr statt.

Verbandsgemeinde Offenbach
- Queichtalhalle Offenbach
Konrad-Lerch-Ring 3, 76877 Offenbach
Testungen finden montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr 
sowie samstags von
9 bis 12 Uhr statt. Ohne Terminvergabe.

Anlaufstellen in der Stadt Landau
- Teststation Festhalle
Mahlastraße 3, 76829 Landau

Anreise mit dem Auto:
Das Parkplatzkonzept sieht vor, dass gekennzeichnete Parkflä-
chen an der Albert-Einstein-Straße, der Max-Planck-Straße und 
der Gustav-Hertz-Straße für die Besucherinnen und Besucher des 
Impfzentrums reserviert sind, es ist eine entsprechende Beschil-
derung vorhanden. Die Besucherinnen und Besucher sollen für 
die Dauer von zwei Stunden mit Parkscheibe auf den reservier-
ten Parkplätzen parken dürfen. Zudem steht der Parkplatz in der 
Albert-Einstein-Straße, gegenüber der Filmwelt Landau, zur Ver-
fügung (400 m Fußweg).
Anreise mit dem ÖPNV:
Ab dem Impfstart am 22. Februar fährt die Buslinie 535 das Impf-
zentrum an. Eine zusätzliche Bushaltestelle „Impfzentrum“ wurde 
eingerichtet. Sie wird zwischen 6 Uhr und 20 Uhr zwei Mal pro 
Stunde bedient, immer zur Minute 35 (vom Horst kommend) und 
zur Minute 52 (vom Hauptbahnhof kommend). Die Linie fährt u.a. 
folgende Haltestellen im Stadtgebiet Landau an: Wollmesheimer 
Höhe - Kreisverwaltung - Westring - Alter Meßplatz - Deutsches 
Tor - Hauptbahnhof - Impfzentrum - Horst bzw. Danziger Platz - 
Impfzentrum - Hauptbahnhof.
Die eingesetzten Busse sind barrierefrei. Die Haltestelle am Impf-
zentrum selbst ist dies nicht, jedoch ist der Ein- und Ausstieg 
für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer über eine im Bus vor-
handene Rampe möglich. Die beiden nächstgelegenen Haltestel-
len Gustav-Hertz-Straße und Albert-Einstein-Straße sind beide 
barrierefrei ausgebaut und rund 300 Meter vom Impfzentrum 
entfernt.
Fahrdienst ab Bahnhof Landau:
Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landau und des Landkrei-
ses Südliche Weinstraße, die einen Transport vom Hauptbahn-
hof in Landau zum Impfzentrum (und wieder zurück) benötigen, 
bieten Stadt und Kreis einen kostenfreien Fahrdienst an. Ent-
sprechende Hinweisschilder mit den Telefonnummern von drei 
Taxiunternehmen sind sowohl am Hauptbahnhof als auch am 
Ausgang des Impfzentrums angebracht. Die Impflinge müssen 
lediglich bei Fahrtantritt ihre Terminbestätigung vorzeigen.
Weitere Informationen und Kontaktdaten
Das gemeinsame Bürgerinfotelefon des Landkreises Südliche 
Weinstraße und der Stadt Landau ist montags bis freitags von 9 
bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06341-
940 555 besetzt. Das Infotelefon des Landes Rheinland-Pfalz 
erreichen Sie unter der Telefonnummer 0800 - 5758100. Der ärzt-
liche Bereitschaftsdienst ist unter der Telefonnummer 116 117 
(ohne Vorwahl) erreichbar. Weitere aktuelle Informationen sind 
zusätzlich auf der Internetseite des Landkreises www.suedliche-
weinstrasse.de abrufbar.
Gemeindeschwestern plus
VG Annweiler und VG Bad Bergzabern: 
Ute Wingerter, mobil: 0176 - 11 92 92 50
VG Edenkoben, VG Herxheim und VG Offenbach: Patricia Niede-
rer, mobil: 0176 - 11 98 90 77
VG Landau-Land: Barbara Bouché, mobil: 0159 - 04 02 07 88
VG Maikammer: Stephanie Rößler, Telefonnummer: 
06321 - 855 14 18
Diese Informationen bieten einen Überblick über die aktuellen 
Angebote für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Südliche 
Weinstraße. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Die Informationen werden laufend aktualisiert.

Corona-Antigen-Testmöglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und der 
Stadt Landau im Rahmen der „Testung für alle“
Anlaufstellen im Landkreis Südliche Weinstraße
Verbandsgemeinde Annweiler
- Testzentrum Annweiler
Südring 52, 76855 Annweiler
Testungen finden dienstags und donnerstags von 16:30 bis 19:30 
Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr statt. Ohne Terminvergabe. 
Kontakt: teststation@annweiler.rlp.de.
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Da der dreijährige Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen zum 
gleichen Zeitpunkt endet, sind von der jetzt beginnenden Über-
prüfung nicht sämtliche Vereine betroffen. Viele werden aber ein 
Anschreiben des Finanzamtes erhalten, das über die Abgabe-
pflicht der Unterlagen informiert.

Abgabefrist und Möglichkeiten zur Fristverlängerung
Steuerbegünstigte Vereine, die keine steuerliche Beratung haben, 
werden gebeten, ihre Steuererklärung bis zum 31.07.2021 einzu-
reichen.
Vereine, die nicht in der Lage sind, diese Frist einzuhalten, können 
einen Antrag auf Fristverlängerung stellen, über den das für den 
Verein örtlich zuständige Finanzamt nach allgemeinen Grundsät-
zen entscheidet.

Elektronischen Abgabe der Steuererklärung
Die Erklärungen sind grundsätzlich elektronisch zu übermitteln. 
Hierfür ist eine Registrierung über das Online-Portal „Mein ELS-
TER“ (www.elster.de) erforderlich.
Das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Leit-
faden erstellt, der den betroffenen Vereinen einen Überblick über 
die einzelnen Schritte von der Registrierung in „Mein ELSTER“ bis 
zur fertigen Körperschaftsteuererklärung bieten soll: www.fin-rlp.
de/vordrucke hier unter „Körperschaftsteuer > Gemeinnützig-
keit“. Infos gibt es auch unter ELSTER: https://www.elster.de/els-
terweb/infoseite/vereine.
Wie üblich werden keine Steuererklärungs-Formulare an die Ver-
eine versandt.

Vereinfachte Überprüfung bei geringen Einnahmen
Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen erzielt (ins-
besondere steuerpflichtige Umsätze von weniger als 17.500 Euro 
pro Jahr), kann eine vereinfachte Überprüfung der Steuerbefrei-
ung erfolgen.

Voraussetzung hierfür ist, dass der Vordruck „Anlage zur 
Gemeinnützigkeitserklärung (Gem 1 - Anlage)“ vollstän-
dig ausgefüllt und zusätzlich zu den Erklärungen „KSt 1“ und 
„Anlage Gem“ eingereicht wird.

Der Vordruck „Gem 1 - Anlage“ steht als ausfüllbare pdf-Datei 
auf folgender Internetseite: www.fin-rlp.de/vordrucke hier unter 
„Körperschaftsteuer > Gemeinnützigkeit“ zur Verfügung.
In diesem Fall müssen Kassenberichte oder sonstige Unterla-
gen und Belege über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins 
zunächst nicht eingereicht werden. Geschäfts- oder Tätigkeitsbe-
richte usw. müssen jedoch stets abgegeben werden.

Sollte im Rahmen der Überprüfung durch das Finanzamt die Vor-
lage von zusätzlichen Unterlagen und Belegen erforderlich wer-
den, erhalten die Vereine eine entsprechende Benachrichtigung.

Die Teststation in der Jugendstil-Festhalle ist montags bis frei-
tags von 7 bis 19:30 Uhr, samstags von 10-19:30 Uhr sowie sonn- 
und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das (für Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland) kostenlose Testangebot kann ohne 
Voranmeldung genutzt werden. Informationen und die Mög-
lichkeit der Terminbuchung gibt es auf der Internetseite www.
corona-test-landau.de.
- Corona-Schnelltestzentrum des DRK Landau e.V.
Am alten Güterbahnhof 5, 76829 Landau
Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 15:30 
Uhr sowie Freitag von 8:30 bis 14 Uhr. Termine können unter 0 63 
41/9 29 10 vereinbart werden.
- Gemeinsames Testzentrum der Stadt Landau und des Land-
kreises Südliche Weinstraße
Die Zufahrt zum Zentrum, das sich in der Straße In den Graben-
gärten befindet, erfolgt über die Max-Planck-Straße und ist aus-
geschildert. Die Einrichtung ist weiträumig ausgeschildert und 
befindet sich in einer Logistikhalle der Feuerwehr Landau. Die 
Einrichtung wird montags, dienstags und donnerstags von 17 bis 
19 Uhr für die Testung für Alle zur Verfügung stehen, davor wer-
den regulär PCR-Tests abgenommen.
- Coronatest Landau Drive in
Albert-Einstein-Straße 8, 76829 Landau
Die Einrichtung wird privat durch die Firma XG Partners GmbH 
betrieben. Testungen finden montags bis samstags von 9 bis 15 
Uhr statt (Sonn- und Feiertage geschlossen). Ein Test pro Woche 
kostenlos, jede weitere Testung kostet 34,90 Euro. Telefon 0176 
- 64665877. 
Weitere Informationen unter www.coronatest-landau.de/.
- Teststation Rathausplatz
Rathausplatz, 76829 Landau
Die Einrichtung wird privat durch Sparkasse, AKU und die Praxis 
Dr. Espenschied betrieben. Sie ist zunächst bis aus Weiteres mon-
tags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Je nach Infektions-
geschehen und Auslastung werden die Testzeiten ausgeweitet 
oder reduziert.
- Coronatest Pfalz Neuer Messplatz
Alfred-Nobel-Platz, gegenüber Bella Vitalis, 76829 Landau
Die Einrichtung wird privat durch die Bella Vitalis GmbH betrie-
ben. Testungen finden montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, 
samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr statt. 
Termine können vorab online über www.coronatestpfalz.de 
gebucht werden. Spontane Testungen sind ebenfalls möglich.
- Coronatest Pfalz Alter Meßplatz
Nordring 5, 76829 Landau
Die Einrichtung wird privat durch die Bella Vitalis GmbH betrie-
ben. Testungen finden montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr 
sowie samstags von 8 bis 14 Uhr statt. Termine können vorab 
online über www.coronatestpfalz.de vereinbart werden. Spon-
tane Testungen sind ebenfalls möglich.

Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, ist eine Ter-
minvereinbarung nicht erforderlich.

 › Finanzamt Landau
Steuerbegünstigung von Vereinen wird geprüft
Finanzämter informieren über die Abgabepflicht
Viele Vereine erhalten demnächst ein Informationsschreiben zur 
Abgabe der Steuererklärungen. Die Finanzämter prüfen in der 
Regel alle drei Jahre, ob Vereine und andere Organisationen (z. B. 
Stiftungen), die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke verfolgen (z. B. Sport- und Musikvereine, Fördervereine von 
Schulen oder Kindertagesstätten, Naturschutzvereine usw.), in 
der zurückliegenden Zeit mit ihren Tätigkeiten die Voraussetzun-
gen für die Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer 
erfüllt haben.
Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständigen 
Finanzamt eine Steuererklärung (Vordruck „KSt 1“ mit der „Anlage 
Gem“) sowie Kopien ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- bzw. 
Geschäftsberichte abgeben.

Datenschutz geht uns alle an ...
Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de 
zu folgenden Themen:
• Datenschutz im Verein nach der DSGVO
• Datenschutzrichtlinie
• Auftragsverarbeitung
• Was dürfen wir denn mit den Daten 

unserer Mitglieder machen?
• Was darf denn jetzt eigentlich noch 

ans „Schwarze Brett“ oder in die 
Vereinszeitung?
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Videos möglichst viel zu teilen, damit wir auch viele Personen 
erreichen können.
Die Serie wird voraussichtlich das ganze Jahr 2021 laufen. Seien 
Sie weiterhin gespannt auf unsere vielen Videos.
Wichtiger Aufruf!
Sehr geehrte Mitglieder und Mitbürger, in unserem Jubiläumsjahr 
sind wir auf der Suche nach historischen Bildern aus der Vergan-
genheit vom SVI und TUS. Bilder von sportlichen Veranstaltun-
gen, von kulturellen Events von skurrilen Ereignissen, also alles 
was bei Euch zuhause noch zu finden ist. Wir möchten diese Bil-
der archivieren und auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Die Bilder bleiben auf alle Fälle in eurem Besitz. Wir werden diese 
elektronisch aufnehmen und sichern. Sie können alle unsere Vor-
standsmitglieder diesbezüglich ansprechen. 
Dies ist sehr wichtig für uns. Bitte unterstützen Sie uns zahl-
reich!

Birkweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Flaxmeyer, 
Tel.: 06345/2637,  Sprechzeit: n.V. u. je. 2. Montag im Monat 
im DGH von 18.30 - 20.00 Uhr, www.birkweiler.de

Nichtamtlicher Teil

 › Ausfall des Hohenbergfestes des 
Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr 
am 1. Mai 2021

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Birkweiler teilt mit, 
dass das traditionelle Hohenbergfest am 1. Mai in diesem Jahr 
aus aktuellem Anlass ausfällt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

 › Kuchen „to go“
Liebe Dorfbewohner,
wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns beim 
Kuchen „to go“ so tatkräftig unterstützt haben, sei es in Form von 
Kuchenspenden, durch Kuchenkauf oder auch die großzügigen 
Geldspenden. Gleichzeitig möchten wir uns bei allen entschul-
digen, die leider keinen Kuchen mehr bekommen haben, da wir 
schon nach kurzer Zeit komplett ausverkauft waren. Mit so einer 
großen Resonanz hatten wir wirklich nicht gerechnet.
Lieben Dank an alle, Ihr Forum Seniorum.

Böchingen
Ortsbürgermeister: Reinhold Walter
Tel.: 06341/63415 o. 06341/60601,  Sprechz. n. Vereinbarung
Seniorenbeauftragter Karl Heinz Rößler, 
Tel.: 510730 bzw. 0160 8060246, www.boechingen.de

Nichtamtlicher Teil

 › Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Böchingen e. V.

1. Mai Straßenverkauf mit Kuchen statt Maifest
Aufgrund der Pandemie ist die Ausrichtung des Maifestes in die-
sem Jahr leider erneut nicht möglich. Daher organisiert der För-
derverein der Freiwilligen Feuerwehr Böchingen e. V. am Samstag, 
den 1. Mai ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz einen Kuchenverkauf.

Billigheim-Ingenheim
Ortsbürgermeister: Dietmar Pfister, Tel.: 06349/9630356,
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung, 
www.billigheim-ingenheim.de

Amtlicher Teil

 › Unternehmensflurbereinigung 
Impflingen B38 Süd und Vereinfachtes 
Flurbereinigungsverfahren Impflingen B38 
Nord

Bitte beachten Sie den gesamten Bekanntmachungstext unter 
Impflingen im Amtlichen Teil.

Nichtamtlicher Teil

 › TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim
Gymnastikabteilung
Sehr geehrte Vereinsmitglieder.
Nach über einem Jahr Pause und sportlichen Entbehrungen in 
unserer Gymnastikabteilung haben wir uns entschlossen, es zu 
probieren und möchten wieder Übungsstunden anbieten.
Leider geht das aktuell nur im Freien und unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneverordnungen.
Aus diesem Grunde werden die Übungsstunden auf dem Kunst-
stoff Kleinspielfeld bei der Klingbach-Schule stattfinden.
Die Umkleide- und Duschräume müssen geschlossen bleiben. 
Natürlich hoffen wir zum einen, dass die Inzidenzzahlen unter 
100 bleiben und zum anderen, dass natürlich das Wetter mit-
spielt.
Starten wollen wir dann:
Montag, 03.05.2021 von 19.00h-20.00h
Dienstag, 04.05.2021 von 19.00h-20.00h
Dann wieder in regelmäßigen, wöchentlichen Abständen.
Die beiden Übungsstunden sind für alle Teilnehmer offen.

Jubiläumsjahr der Fortuna!
Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Mitbürger aus Billigheim-
Ingenheim, das Jahr 2021 ist ein besonderes Jahr.
Wir feiern das 10-jährige Jubiläum der Fusion zur Fortuna, das 
75. Gründungsjahr des SVI und den 100. Gründungstag vom TUS.
Natürlich würden wir hier gerne mit allen unseren Freunden und 
Mitgliedern feiern. Wie das möglich ist, ist aktuell leider noch 
nicht absehbar.
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, vorab mit einem 
virtuellen Programm zu starten. Wir wollen unseren Verein, die 
vielen verschiedenen Abteilungen und natürlich die ganzen Per-
sonen vorstellen, welche dahinter stehen, denn gerade die Perso-
nen machen den Unterscheid aus.
Die Serie „WIR MACHEN WAS“ ist bereits gestartet. In regel-
mäßigen Abständen posten wir die Videos auf Facebook, You-
tube und Instagram. Gerade auf Youtube hat jeder, der einen 
Internetzugang hat, Zugriff ohne sich irgendwo registrieren zu 
müssen. Unseren Kanal finden Sie unter TSV Fortuna Billigheim-
Ingenheim.
Auf unserer Homepage: www.tsv-fortuna.de gibt es auf der Start-
seite einen LINK mit dem Sie direkt auf die Videos kommen.
Über Rückmeldungen, Kommentare oder auch weitere Ideen 
würden wir uns sehr freuen und natürlich bitten wir darum, diese 
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Tagesordnung
öffentlich:
01. Sanierungsgebiet „Ortskern Frankweiler“;

hier: Informationen des beauftragten Planungsbüros Wolf, 
Kaiserslautern, zu den vorbereitenden Untersuchungen und 
der weiteren Vorgehensweise

02. Eingeschränktes Haltverbot in der
Gemeindestraße „Zum Kunststück“

03. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Mitteilungen und Anfragen
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind am 
Ende der nichtöffentlichen Sitzung bekanntzugeben!
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Zuhörer aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes begrenzt ist. Zutritt 
zur Sitzung haben nur Personen, welche einen Mund- und 
Nasenschutz tragen.

Frankweiler, 26.04.2021
Bernd Nerding, Ortsbürgermeister

Göcklingen
Ortsbürgermeisterin: Manuela Laub
Tel.: 06349/6234,  Sprechzeit nach Vereinbarung
www.goecklingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Offenlegung
des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
für die Haushaltsjahre 2021/2022 der Ortsgemeinde 
Göcklingen
Gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung ist der Entwurf der 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen vor 
Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner ver-
fügbar zu halten. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme besteht ab 
dem Tag der Bekanntmachung bis zur Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat.
Ab dem Tag der Bekanntmachung können innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des 
Haushaltsplans oder seiner Anlagen durch die Einwohner ein-
gereicht werden. Diese sind schriftlich bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Landau-Land, An 44 Nr. 31, 76829 Landau oder 
elektronisch an info@landau-land.de einzureichen. Der Gemein-
derat wird rechtzeitig vor ihrem Beschluss über die Haushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Aufgrund der aktuellen Einschränkungen infolge der Corona-Pan-
demie besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme des Entwurfs 
der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans und seiner Anlagen 
auf der Homepage www.landau-land.de unter der Rubrik „Poli-
tik und Verwaltung / Finanzen / Offenlage Haushaltspläne“. Falls 
keine elektronische Einsichtnahme möglich ist, kann nach vorhe-
riger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06341-143 122 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, An 44 Nr. 
31, Zimmer 1.05 Einsicht genommen werden.

Landau in der Pfalz, 21. April 2021
Verbandsgemeindeverwaltung
Torsten Blank, Bürgermeister

 › Bekanntmachung – Feldwegesanierung 
Gemarkung Göcklingen

In der KW 17 und KW 18 finden Sanierungsmaßnahmen an Feld-
wegen in der Gemarkung Göcklingen statt. Dabei handelt es sich 
um den Weg entlang des Krottenbaches, einen Weg im Löhl und 
einen im Kieselberg. 

Es werden eine große Auswahl an selbstgebackenen Kuchen 
und Torten zum Mitnehmen angeboten.
Kommen Sie vorbei und nehmen Sie sich leckere Kuchen zum 
Genießen mit nach Hause.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es keine Bestuhlung gibt 
und ein Verzehr auf dem Dorfplatz aus aktuellen Gründen leider 
nicht möglich ist.
Achten Sie vor Ort bitte auch auf die Hygienebestimmungen und 
halten Sie sich an die Maskenpflicht.
Wir freuen uns auch über viele leckere Kuchenspenden. Bitte 
wenden Sie sich hierzu an Erika Horder, Tel. 06341 60373.
Das Team vom Förderverein der Feuerwehr Böchingen e. V. freut 
sich auf Sie.

Eschbach
Ortsbürgermeister: Frank Laux, Tel.: 0152 34230074, 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Sprechzeiten Seniorenbeauftragter: nach telefonischer 
Vereinbarung, Tel. 06345 5178
www.eschbach-pfalz.de

Amtlicher Teil

 › Weinverkauf aus der letzten Ernte des 
Gemeindewingert

Die letzte Weinlese unseres Gemeindewingerts wird zu Ehren 
unseres 2,5 Mio. Jahre alten „Uresels“ mit dem besonderen 
Namen Pachypes veräußert.
Am Samstag, 08.05.2021 kann der 2020er Pachypes Riesling in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr am „Haus am Schlossberg“ 
erworben werden. Die Abgabe erfolgt nur kistenweise zum Preis 
von 30,00 €/Kiste (6 Flaschen), es kann auch vorbestellt werden. 
Schriftliche Vorbestellungen bitte per E-Mail an unseren Beige-
ordneten: Matthias Heidenreich, matthias-heidenreich@web.de
Der Verkauf findet unter den gültigen Corona-Bestimmungen 
statt. Es gelten die A-H-A Regeln.

Frank Laux, Ortsbürgermeister

 › Bekanntmachung – Feldwegesanierung 
Gemarkung Göcklingen

In der KW 17 und KW 18 finden Sanierungsmaßnahmen an Feld-
wegen in der Gemarkung Göcklingen statt. Dabei handelt es sich 
um den Weg entlang des Krottenbaches, einen Weg im Löhl und 
einen im Kieselberg. Die drei Feldwege sind in der beigefügten 
Karte dargestellt.
Diese Feldwege können in dieser Zeit nicht passiert werden.
Die Ortsgemeinde Göcklingen bittet um Beachtung.
Bitte beachten Sie die Karte unter der Ortsgemeinde Göcklingen 
im Amtlichen Teil.

Frankweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Nerding
Tel.: 06345/84 86, Sprechzeit nach Vereinbarung
www.frankweiler.de

Amtlicher Teil

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Ortsgemeinderates Frankweiler

Am Mittwoch, 05.05.2021 um 19:30 Uhr, findet eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Frankweiler
Ort: 76833 Frankweiler, Dagobertstr. 37
Raum: Dagoberthalle
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Heuchelheim-Klingen
Ortsbürgermeister: Uwe Huth
Tel.: 06349/7749,  Sprechstunde nach Vereinbarung, 
www.heuchelheim-klingen.de

Amtlicher Teil

 › Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum

67433 Neustadt,
14.04.2021

(DLR) Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35
Abt. Landentwicklung,
Ländliche Bodenordnung

Telefon: 06321/671-0

Flurbereinigung
Gleiszellen-Gleishorbach III

Telefax: 06321/671-1250

Aktenzeichen: 41156-HA10.3. Internet: www.dlr.rlp.de

Flurbereinigung Gleiszellen-Gleishorbach III 
Ausführungsanordnung

gemäß § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
I. Anordnung
1. Mit Wirkung vom 25.05.2021 wird die Ausführung des durch 

Nachtrag I geänderten Flurbereinigungsplanes im Flurberei-
nigungsverfahren Gleiszellen-Gleishorbach III angeordnet.

2. Die nach den §§ 34 und 85 Nr. 5 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 
(BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) festgesetzten 
zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums sind aufgeho-
ben.

II. Hinweise
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes hat folgende recht-
liche Wirkungen:
1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung 

an die Stelle seiner alten Grundstücke und Rechte. Die im 
Flurbereinigungsplan aufgeführten neuen Teilnehmer wer-
den Eigentümer der für sie ausgewiesenen Grundstücke.

2. Rechte und Pflichten, die durch den Flurbereinigungsplan 
abgelöst oder aufgehoben werden, erlöschen; neue im Flur-
bereinigungsplan begründete Rechte und Pflichten entste-
hen. Die öffentlichen und privatrechtlichen Lasten der alten 
Grundstücke gehen, soweit sie nicht aufgehoben oder abge-
löst werden, auf die neuen Grundstücke über.

3. Die im Flurbereinigungsplan getroffene Regelung öffentli-
cher Rechtsverhältnisse wird wirksam.

4. Mit dieser Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wir-
kungen der “Vorläufigen Besitzeinweisung” vom 08.04.2019 
(§ 66 FlurbG).

5. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem 
Eigentümer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder 
Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtver-
hältnisses (§§ 69 und 70 FlurbG) sind – soweit sich die Betei-
ligten nicht einigen können – gemäß § 71 FlurbG spätestens 
drei Monate nach Erlass dieser Anordnung beim DLR Rhein-
pfalz zu stellen.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I Nr. 59 S. 2694), 
wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn 
keine aufschiebende Wirkung haben.

Begründung
1. Sachverhalt:
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten gemäß § 59 Abs. 
1 FlurbG bekannt gegeben.

Die drei Feldwege sind in der beigefügten Karte dargestellt.
Diese Feldwege können in dieser Zeit nicht passiert werden.
Die Ortsgemeinde Göcklingen bittet um Beachtung.

Nichtamtlicher Teil

 › Freundschaftskreis Soucy-Göcklingen e. V.
Laufen für die Freundschaft... mit Soucy
Auch dieses Jahr nimmt der FSG wieder am EnergieSüdwestCup 
und bei der Aktion „Lauf für Deinen Verein“ teil. Die Anmeldun-
gen für die Online-Veranstaltung (Landau und Dammheim) lau-
fen bereits.
Folgende Disziplinen sind möglich
Bambinilauf
5 km Walking
5 km Laufen
10 km Laufen
Ablauf
1) rechtzeitige Anmeldung bei Alexandra Pahl (pahl.alex@

icloud.com)
2) jeder läuft getrennt und für sich und registriert dabei die Zeit 

für die gemeldete Distanz.
3) Wer möchte, sendet sein Laufbild und ein Bild seiner Strecke 

an den FSG.
Landau - „offizielles Laufdatum“
Sonntag, 25. April 2021 in Landau
Zeitraum für den virtuellen Lauf: 23. April bis 2. Mai 2021
Dammheim - „offizielles Laufdatum“
Sonntag, 9. Mai 2021
Zeitraum für den virtuellen Lauf: 7. Mai bis 16. Mai 2021
Mit eurer Teilnahme unterstützt ihr unsere Vereinskasse, allen 
Teilnehmenden bereits jetzt ein herzliches Merci beaucoup.
Sincères salutations

Termin für virtuelles Treffen
Liebe Freunde der Freundschaft mit Soucy,
unsere Freunde aus Soucy haben uns eine Ladung Crémant 
zugesandt. Wir möchten uns am 3.7.2021 gerne über ZOOM mit 
Ihnen Treffen und dabei mit einem Gläschen Cremant auf unser 
aller Wohl anstoßen.
Weitere Infos zum Rahmenprogramm folgen noch.
Bitte Termin freihalten!

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei 
Heuchelheim-Klingen

Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal wieder bei uns vorbeischaut....
wir haben weiterhin geöffnet, allerdings nur mit Termin und 
AHA-Regeln. Terminvergabe bitte über „eulenbuecherei@web.
de“ oder unter der Telefonnr. 962527 möglich!
Die Rückgabe der Medien ist auch während der Öffnungszei-
ten der Bäckerei Bollinger (tgl. 6.30-9.30/14.30-18 h, Mo u. Di. 
geschlossen ) weiterhin möglich.
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Hinweis:
Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. e und Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zur 
Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums Länd-
licher Raum (DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich 
der Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO sowie der 
Betroffenenrechte nach Art.
15 ff. DS-GVO weisen wir auf die Datenschutzerklärung auf unse-
rer Homepage https://www.dlr.rlp.de/Landentwicklung/Verfah-
ren/Alle/Datenschutz hin.

Im Auftrag
gez. Knut Bauer
(Kommissarischer Abteilungsleiter)
Weitere Informationen zu diesem Flurbereinigungsverfahren sind 
im Internet unter https://www.dlr.rlp.de/Landentwicklung/Ver-
fahren/Alle/V41156 zu finden.
Ansprechpartner für das Verfahren sind:
Projektleiter Carsten Wiesner, Tel. 06321/671-1203
Sachgebietsleiter Planung und Vermessung Hans Geymann, 
Tel. 06321/671-1199
Sachgebietsleiterin Verwaltung Antoinette Hammel, 
Tel. 06321/671-1204

Nichtamtlicher Teil

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei
Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal wieder bei uns vorbeischaut....
wir haben weiterhin geöffnet, allerdings nur mit Termin und 
AHA-Regeln.
Terminvergabe bitte über „eulenbuecherei@web.de“ oder unter 
der Telefonnr. 962527 möglich!
Die Rückgabe der Medien ist auch während der Öffnungszei-
ten der Bäckerei Bollinger (tgl. 6.30-9.30/14.30-18 h, Mo u. Di. 
geschlossen ) weiterhin möglich.
Kiste im Eingangsbereich zur Bücherei, Eingang neben der 
Bäckerei

Ilbesheim
Ortsbürgermeister: Peter Jean
Tel.: 06341/31908,  Sprechzeit nach tel. Vereinbarung
www.ilbesheim.de

Amtlicher Teil

 › Verunreinigung durch wilde Tauben
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es sind in letzter Zeit wieder vermehrt wilde Tauben in unserer 
Ortsgemeinde zu sehen. Da von ihnen eine extreme Verunreini-
gung ausgeht, möchte ich Sie bitten, die Tauben nicht anzufüt-
tern bzw. ihnen Futter bereitzustellen. Für Ihr Verständnis wäre 
ich Ihnen sehr dankbar.

Peter Jean, Ortsbürgermeister

Den im Anhörungstermin vom 03.12.2020 und innerhalb der Frist 
von 2 Wochen nach diesem Termin erhobenen Widersprüchen 
gegen den Flurbereinigungsplan wurde durch den Nachtrag I 
abgeholfen.
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Rheinpfalz als zuständige Flurbereinigungsbehörde 
erlassen (§ 3 Abs. 1 FlurbG).
Rechtsgrundlage ist der § 61 FlurbG. Die formellen Voraussetzun-
gen des § 61 FlurbG zur Ausführungsanordnung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag entstehen 
die Ansprüche auf Ausbau der geplanten Anlagen, Geldzahlun-
gen, Erstattungen und Pachtregelungen, vor allem aber gehen 
alle Rechte über. Rechtsgeschäftliche Verfügungen werden ab 
dem genannten Zeitpunkt über die neuen Grundstücke getrof-
fen.
Die materiellen Voraussetzungen des § 61 FlurbG zur Ausfüh-
rungsanordnung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwie-
genden Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschie-
bende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass der 
Grundstücksverkehr erheblich erschwert würde. In diesem Falle 
müssten die Teilnehmer bei der Veräußerung oder Belastung 
nach wie vor über die rechtlich noch existenten alten Grundstü-
cke verfügen.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Inte-
resse, da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 
und wegen der in die Flurbereinigung investierten erheblichen 
öffentlichen Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens 
möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, begin-
nend mit dem 1. Tag der Öffentlichen Bekanntmachung, Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,

Abt. Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung,
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt

oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),

- Obere Flurbereinigungsbehörde -,
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem 
Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, 
S. 73) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form 
bei dem DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der Seite https://www.dlr.rlp.de/
Landentwicklung/Verfahren/Alle/Service/Elektronische Kommu-
nikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form 
bei der ADD sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de/de/ser-
vice/Elektronische-Kommunikation/ ausgeführt sind.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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Leinsweiler
Ortsbürgermeister: Thomas Stübinger
Tel.: 0171/6807583,  Sprechzeit: nach Vereinbarung
www.leinsweiler.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Offenlegung
des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
für die Haushaltsjahre 2021/2022 der Ortsgemeinde 
Leinsweiler
Gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) ist der Entwurf 
der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen vor 
Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner ver-
fügbar zu halten. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme besteht ab 
dem Tag dieser Bekanntmachung bis zur Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat (voraussichtlich am 18.05.2021).
Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des 
Haushaltsplans oder seiner Anlagen durch die Einwohner ein-
gereicht werden. Diese sind schriftlich bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Landau-Land, An 44 Nr. 31, 76829 Landau oder 
elektronisch an info@landau-land.de einzureichen. Der Gemein-
derat wird rechtzeitig vor ihrem Beschluss über die Haushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder sei-
ner Anlagen sind auf der Homepage www.landau-land.de der 
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land unter der Rubrik 
„Politik und Verwaltung / Finanzen / Offenlage Haushaltspläne“ 
eingestellt. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie besteht die 
Möglichkeit der Einsichtnahme mittels der auf der vorstehenden 
Homepage eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine 
elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vor-
heriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06341 / 143-121 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-
Land, An 44 Nr. 31, Zimmer 1.05.

Landau in der Pfalz, 26.04.2021
Verbandsgemeinde Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

Ranschbach
Ortsbürgermeister: Thorsten Doll
Tel.: 06345/93058,  
Sprechzeit nach Vereinbarung, www.ranschbach.de

Amtlicher Teil

 › Absage Seniorennachmittag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Seniorinnen und Senioren,
niemand hätte vor mehr als einem Jahr - als uns die Pandemie 
erreichte - gedacht, dass wir heute immer noch alltäglich mit gro-
ßen Einschränkungen leben müssen. Doch was bleibt uns übrig? 
Die Situation zwingt uns erneut dazu, den für den 5. Mai 
2021 im Veranstaltungskalender geplanten Seniorennach-
mittag abzusagen.
Wir können ein Ende der Pandemie kaum erwarten und leisten 
mit jedem Tag gemeinsam unseren Beitrag dazu, dass diese Situ-
ation eine Besserung findet. In diesen Zeiten der Distanz ver-
bindet uns dieses Ziel und lässt uns gemeinsam auf geselligere 
Zeiten hoffen.
Passen Sie bitte weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Ihr Thorsten Doll, Ortsbürgermeister

Impflingen
Ortsbürgermeister: Holger Kurz
Tel.: 0173/8215680, Sprechzeiten alle 14 Tage in geraden
Wochen: Mittwoch 18-19 Uhr und nach Vereinbarung
www.impflingen.de

Amtlicher Teil
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  67433 Neustadt, 15.04.2021 
(DLR) Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35  
Abt. Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung Telefon: 06321/671-0 
Unternehmensflurbereinigung Impflingen B38 Süd Telefax: 06321/671-1250 
Aktenzeichen: 41228-HA6.1. 
Vereinfachte Flurbereinigung Impflingen B38 Nord 
Aktenzeichen. 41026-HA 6.1 

Internet: www.dlr.rlp.de 

 
 Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum informiert zu der Aktion: 
 
 

„Mehr Grün durch Flurbereinigung“ 

 
 
Die Teilnehmergemeinschaften in den Flurbereinigungsverfahren Impflingen B38 Süd und 
Impflingen B38 Nord stellen im Rahmen der Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung" 
jedem Verfahrensbeteiligten heimische Laubbäume, Obstbäume (Hochstamm) sowie 
Sträucher (Blütensträucher, Hecken, Kletter- und Schlingpflanzen,(keine Ziergehölze) 
gemäß den anhängenden Pflanzenlisten (Anlagen zum Antrag) kostenlos zur Verfügung. 
Die Pflanz- und Pflegearbeiten obliegen den Teilnehmern. 

 
Antragsvordrucke sind beim Vorsitzenden der Teilnehmer-
gemeinschaft, Herrn Karl-Friedrich Junker, Sonnenberghof, 76831 
Impflingen und bei Herrn Robert Kintscher, im DLR Rheinpfalz, Konrad-
Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt erhältlich. 
 
Antragsteller werden von Herrn Kintscher gerne telefonisch beraten. Unter der Rufnummer 
06321/671-1118 (DLR) ist er tagsüber zu erreichen. 
 
Anträge sind bis zum 30. Juni 2021 (Ausschlussfrist) einzureichen beim: 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, 
z. Hd. Herrn Kintscher, 

Konrad-Adenauer-Str. 35, 67433 Neustadt a.d.W. 
 

Im Auftrag 

gez. Knut Bauer 

(Kommissarischer Abteilungsleiter) 

Nichtamtlicher Teil

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei 
Heuchelheim-Klingen

Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal wieder bei uns vorbeischaut....
wir haben weiterhin geöffnet, allerdings nur mit Termin und 
AHA-Regeln.
Terminvergabe bitte über „eulenbuecherei@web.de“ oder unter 
der Telefonnr. 962527 möglich!
Die Rückgabe der Medien ist auch während der Öffnungszei-
ten der Bäckerei Bollinger (tgl. 6.30-9.30/14.30-18 h, Mo u. Di. 
geschlossen ) weiterhin möglich.
Kiste im Eingangsbereich zur Bücherei, Eingang neben der 
Bäckerei

Knöringen
Ortsbürgermeister: Dieter Ditsch
Tel.: 06341/62521, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.knoeringen.de
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Nichtamtlicher Teil

 › Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Ausfall des Hohenbergfestes am 1. Mai 2021
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Birkweiler teilt mit, 
dass das traditionelle Hohenbergfest am 1. Mai in diesem Jahr 
aus aktuellem Anlass ausfällt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Siebeldingen
Ortsbürgermeister: Peter Klein
Tel.: 06345/407986, Sprechzeit n.V. u. jeden 1.Montag 
im Monat 16.30-17.30 Uhr, www.siebeldingen.de

Amtlicher Teil

 › Ablagerung von Grünabfällen
Größere Mengen Grünabfälle wurden in letzter Zeit auf gemein-
deeigenen Flächen, besonders auf dem Weg entlang der Bahn-
trasse, abgelagert.
Wir weisen darauf hin, dass Grünabfälle (z. B. Rasenschnitt, 
Heckenschnitt) nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken ent-
sorgt oder zwischengelagert werden dürfen.
Zuwiderhandlungen werden wir zur Anzeige bringen.
Grünabfälle können auf dem eigenen Grundstück kompostiert 
oder mittels der grünen Mülltonne entsorgt werden.
Größere Mengen an Grünabfällen nehmen die Abfallwirt-
schaftszentren Edesheim oder Billigheim-Ingenheim kostenlos 
entgegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
als örtliche Ordnungsbehörde

Nichtamtlicher Teil

 › Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Ausfall des Hohenbergfestes am 1. Mai 2021
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Birkweiler teilt mit, 
dass das traditionelle Hohenbergfest am 1. Mai in diesem Jahr 
aus aktuellem Anlass ausfällt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Walsheim
Ortsbürgermeister: Jörg Keller
Tel. 06341/136307, Sprechzeit nach Vereinbarung, 
www.walsheim.com

Nichtamtlicher Teil

 › Deutsche Glasfaser
Jürgen Ullrich ist persönlicher Berater zum Thema Glasfaseran-
bindung. Kontaktieren Sie ihn gerne telefonisch oder per Email 
und vereinbaren ein gemeinsames, persönliches Beratungsge-
spräch. Alternativ ist eine Telefon- oder Videoberatung via Zoom 
möglich.
Tel. 02861/8133410 oder Mobil 01573/1803545
E-Mail: ullrichswelt@web.de

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzeigenpreis- 
liste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verla-
ges oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des 
Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den 
Verlag.
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DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN...
Diskutieren Sie mit uns auf

blog.wittich.de!

Aus der Region Aus der Region

 › Ökumenischer Wortgottesdienst für 
Ehepaare

„Da berühren sich Himmel und Erde“
Der Mai ist traditionell immer noch ein beliebter Monat zum Hei-
raten. Der Frühling ist da… die Natur blüht auf… und für manche 
auch die Liebe….
Was liegt da näher, als sich zu freuen an der Liebe zueinander, zu 
danken für das gemeinsame Miteinander und Gottes Segen zu 
erbitten für Ehe und Familie.
So laden wir Ehepaare aller christlichen Konfessionen ein zu 
einem digitalen ökumenischen Wortgottesdienst am 7. Mai 
2021 um 19:00 Uhr.
Der Gottesdienst wird live gestreamt aus der Hauskirche des 
Schönstattzentrums Marienpfalz Herxheim.
Mitwirkende sind Ehepaare aus der Schönstattfamilienbewe-
gung Speyer, Herr Prädikant Theo Wollenschläger und Herr Pfar-
rer Michael Hergl. Verschiedene Elemente, unter anderem ein 
Text aus der Hl. Schrift und eine Bildbetrachtung dienen dabei 
als Anregung für ein (kurzes) Ehegespräch. Wenn Sie mitfeiern 
wollen, mögen Sie vielleicht eine Kerze anzünden und die Bibel 
bereitlegen. Nach dem Gottesdienst wäre eine gute Gelegenheit, 
mit Ihrem Ehepartner den Abend bei einem Glas Sekt ausklingen 
zu lassen. Folgender Link führt Sie zum Livestream:
https://kurzelinks.de/Paargottesdienst
Diesen Link finden Sie auch auf der Homepage des Schönstatt-
zentrums www.marienpfalz.de unter der Rubrik „Veranstaltun-
gen“ wieder. Sie können den Gottesdienst während des gesamten 
Maimonats abrufen.
Bei technischen Schwierigkeiten und Fragen stehen wir Ihnen 
unter der Telefon Nr.: 015736669316 zur Verfügung.
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Buntes Landau-Land-Leben

von ihrem Sessel aus täglich voll Freude die vielen Vögel in 
ihrem Vorgarten, die das ganze Jahr über von ihr gefüttert 
werden. Sorgen machten ihr aber die vielen Spatzen, die bei 
ihr wohl nicht genügend Nistmöglichkeiten finden könnten, 
weil es doch Kolonienbrüter seien. Sie hätte gelesen, dass es 
Spatzennisthäuser gäbe und wollte beim NVS anfragen, ob 
über den Naturschutz so etwas zu besorgen wäre. In der Tat 
konnte die Anfrage der Dame positiv beschieden werden: Ein 
solches Sperlingskolonienhaus befand sich noch im Nistkas-
tenvorrat des NVS. 

Der Vorsitzende der Ortsgruppe erfüllte mit einem weiteren 
Helfer umgehend den Wunsch dieser hochbetagten Vogel-
freundin. Das Spatzenhaus wurde an einer Schuppenwand 
ihres Anwesens mit Ausrichtung nach Osten angebracht. Wir 
hoffen, dass sich die Spatzen in ihrer neuen „Komfortwoh-
nung“ wohlfühlen und zur Freude ihrer Stifterin ihre Stimmen 
hören lassen. 

Dass es sich Frau Sehlmacher nicht nehmen ließ, ihre Wun-
scherfüllung mit einem großzügigen Spendenbetrag für den 
NVS zu unterstützen, ist beispielhaft. Der NVS bedankt sich 
für dieses vorbildliche Eintreten für den Vogel- und Natur-
schutz. Im Sinne der Aktion „…mehr machen mit“ zeigt dies, 
dass das Eintreten für mehr Naturschutz keine Altersgrenzen 
kennen muss!

Frankweiler

 › Wald mit Wild
„Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein 
Wild …“ - diesen Leitspruch kennt jeder Jäger und diesen haben 
die Jäger aus Frankweiler wieder umgesetzt. Was ist der Hinter-
grund? Man steckt gewissermaßen in der Zwickmühle, einer-
seits will mal das Wild schützen, andererseits werden höhere 
Abschüsse zum Zwecke klimaresilenter Wälder gefordert, also 
Bäume, die im Klimawandel besser bestehen können. Wenn 
aber das Futter knapp ist, die Winterruhe durch den Freizeit-
druck in den Wäldern dauernd unterbrochen wird, geht dies zu 
Lasten der Bäume.

Damit wir auch weiterhin Wald mit Wild (hier speziell Rehe) 
haben, andererseits die Anpflanzungen geschützt werden, wur-
den in den letzten Monaten - noch rechtzeitig vor Einschrän-
kungen durch Corona und einzeln oder in Familiengruppe - die 
Ärmel hochgekrempelt.

Billigheim-Ingenheim

 › Die Kinder der Kita „Die kleinen Strolche“ 
in Billigheim vertreiben den Winter

Da auch dieses Jahr kein Sommertagumzug (Lätare) in der 
Gemeinde stattfinden durfte, beschlossen wir Kinder und 
Erzieher*innen der Kita „Die kleinen Strolche“ aus Billigheim unse-
ren eigenen kleinen coronakonformen Umzug zu veranstalten.
Mit unseren selbstgebastelten, bunten Sommertags-Stecken 
liefen wir eine große Runde in unserem Garten und sangen 
dabei unsere Sommertags-Lieder, um die Sonne anzulocken.
Anschließend gab es noch ein „Streitgespräch“ zwischen dem 
Winter (Annelene) und dem Sommer (Birgit), welches letztend-
lich der Sommer gewann. Somit wurde der Winter erfolgreich 
vertrieben und zum Abschluss bekam jedes Kind noch eine 
leckere Hefebrezel.
Wir freuen uns auf die wärmenden Sonnenstrahlen,
die Kinder und das Team der Kita „Die kleinen Strolche“.

 › 100-Jährige sorgt für angemessene 
Spatzen-Nistmöglichkeit

Frau Agathe Sehlmacher, eine 100-jährige Frau aus Ingenheim, 
überraschte vor wenigen Tagen ein Mitglied der NVS-Orts-
gruppe Billigheim-Ingenheim mit einem Anruf. Sie beobachte 
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Zwei brachliegende Flächen, ökologisch nicht genutzt, wur-
den aufbereitet. In Handarbeit sind über Wochen die Flächen 
geräumt worden, bereinigt (leider auch von Müll) und dann für 
die Aussaat vorbereitet. Jetzt gilt es diese Flächen zu schützen, 
bis das Saatgut angewachsen ist, um dann dem Wild, Hasen, 
Insekten einen entsprechenden Lebensraum zu bieten. Stehen 
diese Äsungsflächen zur Verfügung, soll der Druck im Bereich 
der Neuanpflanzungen erhöht werden, um so den Waldnach-
wuchs vor Verbiss zu schützen, dem Wild aber parallel in den 
durch Corona überlaufenen Wäldern trotzdem noch ein Nah-
rungsangebot zu bieten.

Die Jäger appellieren dringend an die Waldbesucher, diese Flä-
chen nicht zu betreten. Gleichzeitig erfolgt erneut die Auffor-
derung, keinen Müll im Wald zu hinterlassen und die Hunde 
an die Leine zu nehmen. Auch einfaches Bonbon-Papier / eine 
Plastiktüte kann zum qualvollen Tod führen, und erst vor weni-
gen Tagen wurde ein kleines Wildschwein von zwei freilaufen-
den Hunden zu Tode gehetzt.

Bilder von der Bereinigung und der Aussaat Foto: Christian Rong

Knöringen

 › Blühwiese angelegt
Die Gemeinde Knöringen hat auf der Streuobstwiese in der 
Gemarkung „Im Dammheimer Teich“ eine Bienenweide ange-
legt.

Bedanken möchten wir uns bei Johannes Hörner und Philipp 
Guhmann für die großartige Unterstützung.

Dieter Ditsch
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bach herzlich willkommen heißen.“ Herr Drawer bedankte sich 
bei den Kindern mit einer großen Tüte voller Malstifte und 
Gummibärchen.
Luca Braun gestaltete das Plakat mit den Kindern während 
seinem Einsatz im Kindergarten als Krankheitsvertretung. 
DANKE an Luca und an alle Kids, die mitgewirkt haben!

 › Geschwindigkeitsanzeigen an 
Ortseingängen

Nachdem im Gemeinderat über den Kauf von Geschwindig-
keitsanzeigegeräten beraten wurde, machte die Pfalzwerke 
auf ein neues Projekt aufmerksam, das solche Geräte leihweise 
an Gemeinden für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung 
stellt. Ranschbach ist Pilotgemeinde in diesem Projekt und kann 
als erste Kommune wichtige Erkenntnisse gewinnen und Erfah-
rungen sammeln, bevor man sich für einen Kauf dieser kosten-
intensiven Geräte entscheidet.
Eine Speicherung der Messungen ermöglicht dabei eine Aus-
wertung der Verkehrssituation in diesen Bereichen.

Beide Bilder zeigen keine Geschwindigkeitsüberschreitung. Dies 
liegt ausschließlich daran, dass die grüne Anzeige sich besser 
fotografieren lässt, als die rot blinkende ;-)
Danke an die Pfalzwerke für die Berücksichtigung in diesem 
sinnvollen Projekt!

(Thorsten Doll)

Ranschbach

 › Kindergartenkinder überreichen Plakat an 
Deutsche Glasfaser

Für den Servicepunkt der Deutschen Glasfaser in Ranschbach 
gestalteten die Ranschbacher Kindergartenkinder ein Plakat, 
welches am vergangenen Freitag von einer kleinen Delegation 
der Kinder an Herrn Drawer, Projektmanager FTTH Deutsche 
Glasfaser, auf dem Spielplatz überreicht wurde.

„Die Breitbandversorgung ist ein wichtiges Projekt für die 
Zukunft von Ranschbach. Und was steht mehr als Symbol für 
die Zukunft als unsere Kinder?“, begleitete Ortsbürgermeister 
Thorsten Doll die Übergabe und stellte fest: „Es scheint kein 
Zufall zu sein, dass der für den Tiefbau zuständige Maulwurf auf 
dem Bild die Farbe der Deutschen Glasfaser trägt. Das Plakat ist 
eine schöne Geste und soll die Deutsche Glasfaser in Ransch-
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Anmelde- und telefonische Sprechzeiten:
montags von 10.00 Uhr -11.00 Uhr
dienstags bis donnerstags 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
donnerstags zusätzlich 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
freitags: keine Anmeldungen mehr möglich / Pfarrbüro 
geschlossen
Bitte nicht vergessen:
eigenen Mund-Nasen-Schutz (ffp2-Maske oder medizinische 
Maske) und Gotteslob mitbringen
Sekretärinnen:
Tel. 06349/99598-0
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Ver-
fügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel.: 06349/99598-12; mobil: 0151-14879971,
email: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349/99598-21; Tel: 06343-9880543; mobil: 0151-
14880001
email: damian.ugwuanyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel.: 06349799598-22; mobil: 0151-14879572,
email: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel.: 06349/99598-20; mobil: 0151-14880002,
email: martin.dyjecinski@bistum-speyer.de

Pk-ha

 › Kath. Kirche Birkweiler - St. Bartholomäus
Sa, 01.05.
18.00 Uhr Vorabendmesse
Di, 04.05.
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr hl. Messe für die armen Seelen

 › Katholische Kirchengemeinde Insheim / 
Impflingen

Gottesdienste & Termine
Alle Gottesdienste (außer Paulus Stift) sind in unserer Pfarrei 
zurzeit öffentlich.
Wer die heilige Messe am Wochenende besuchen will, muss 
sich im Pfarrbüro bis spätestens freitags um 12.00 Uhr mit voll-
ständiger Anschrift und Telefonnummer anmelden. Dies ist 
möglich über die Homepage der Pfarrei (Rubrik Gottesdienste), 
per E-Mail unter pfarramt.herxheim@bistum-speyer.de oder 
telefonisch (07276/987100).
An Werktagen liegen Teilnehmerlisten aus, in die man sich ein-
tragen muss.
(Die ausführlichen Regelungen finden Sie im aktuellen Pfarr-
brief unter ‚Für die ganze Pfarrei‘.)
Sonntag, 02.05.2021
10.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
Montag, 03.05.2021
ab 9.00 Uhr: Krankenkommunion
(Spitzengasse, Hohneisergasse, Sandweg)
ab 14.00 Uhr: Krankenkommunion
(Kettelerstraße, Kirchgasse, Kandeler Straße)
Dienstag, 04.05.2021
18.30 Uhr: Maiandacht

Katholische Kirchen- bzw. Pfarrgemeinden

 › Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

der Gemeinden Billigheim mit Mühlhofen; Ingenheim mit 
Appenhofen und Heuchelheim–Klingen, Eschbach mit 
Leinsweiler, Göcklingen, Ranschbach, Klingenmünster und 
Gleiszellen-Gleishorbach:
Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349-995980, email: pfarramt.klingenmuenster@bis-
tum-speyer.de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Wichtige Hinweise:
Für die Messen am Wochenende ist eine Anmeldung im Pfarr-
büro unter Tel. 06349-99598-0 erforderlich. Anmeldungen über 
den Anrufbeantworter oder per Email gelten nur nach Bestäti-
gung durch das Pfarrbüro.
Bitte beachten Sie, dass alle aufgeführten Gottesdienste 
und Termine nur unter Vorbehalt sind.
Ab einem Inzidenz-Wert von 100 werden nach Beschluss 
des Pfarreirats alle Gottesdienste ausgesetzt. Bitte melden 
Sie sich trotzdem weiterhin wie gewohnt für die Gottes-
dienst am Wochenende an. Falls ein Gottesdienst, für den 
Sie sich im Pfarrbüro angemeldet haben, ausfällt, werden 
Sie benachrichtigt.
Hotline mit aktuellen Informationen der Pfarrei: 
06349/99598-23
Gottesdienste vom 29.04.2021 – 06.05.2021:
Donnerstag, 29.04.
18.30 Uhr Eschbach – Eucharistiefeier
Samstag, 01.05.
Kollekte: für die Aufgaben der Pfarrei (KiGem)
18.30 Uhr Billigheim - Eucharistiefeier zur Kirchweih, anschl. 
Eröffnung des Marienmonats Mai
18.30 Uhr Ranschbach - Eucharistiefeier, anschl. Eröffnung des 
Marienmonats Mai
3. Sterbeamt f. Annette Schmitt, geb. Braun
f. Felicia Gillen
f. Heidi u. Anneliese Breining
Sonntag, 02.05. - 5. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: für die Aufgaben der Pfarrei (KiGem)
09.00 Uhr Göcklingen - Eucharistiefeier
1. Sterbeamt f. Hans Stortz
f. Eduard Buckel u. A.
10.30 Uhr Klingenmünster - Eucharistiefeier
18.30 Uhr Göcklingen - Maiandacht
Montag, 03.05.
08.30 Uhr Göcklingen - Rosenkranz
Dienstag, 04.05.
18.00 Uhr Klingenmünster - Eucharistiefeier
18.30 Uhr Göcklingen - Maiandacht der Kfd
Mittwoch, 05.05.
18.30 Uhr Göcklingen - Eucharistiefeier
f. Pfr. Otto Brauner
Donnerstag, 06.05.
18.30 Uhr Eschbach - Eucharistiefeier, gestaltet von der Kfd, 
anschl. Gebet um geistl. Berufungen und Aussetzung
f. verst. Mitglieder der Kfd
f. Linchen u. Eduard Bentz
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len die Elemente unseres Gottesdienstes auf unser Gelände und 
begehen ihn gemeinsam.
Herzliche Einladung!
Konfi-Zeit: Termine per ZOOM
Jahrgang 2021: 11.5., 25.5.
Jahrgang 2022: 4.5., 18.5., 1.6.

 › Prot. Kirchengemeinde Birkweiler und 
Ranschbach

Herzliche Einladung zum Gottesdienst:
Sonntag, 2. Mai, 10.00 Uhr, zentral in der Prot. Kirche in 
Godramstein mit Vikarin Almendra García de Reuter und Lekto-
rin Kerstin Schultz; sie halten eine Dialogpredigt und neben Dr. 
Klaus Perret an der Orgel musiziert das Tango-Duo Melanie & 
David mit Gitarre und Gesang. Zu diesem Gottesdienst müssen 
Sie sich vorab im Prot. Pfarramt in Godramstein anmelden (Tel. 
06341 / 62880). Danke für Ihr Verständnis!
Presbyteriumssitzung Birkweiler-Ranschbach:
Montag, 3. Mai, 19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus
Alles Wissenswerte rund um unsere Kirchengemeinden ist 
immer auch nachzulesen auf der Homepage unter www.koop-
nordwest.de oder www.evkirche-queichtal.de, dort: Godram-
stein - oder im neuen Gemeindebrief.

 › Prot. Kirchengemeinde Am Hainbach in 
Böchingen

der Gemeinden Böchingen, Burrweiler, Flemlingen, Knörin-
gen, Roschbach und Walsheim
Homepage: www.kirchengemeinde-am-hainbach.de
Liebe Gemeinde,
zusammen mit unserer Kooperationsgemeinde Nußdorf feiern 
wir ab sofort und bis auf Weiteres jeden Sonntag um 9:00 Uhr 
einen digitalen Frühstücksgottesdienst. So können Sie mitma-
chen:
Zuerst App herunterladen:
http://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Kurz vor dem Gottesdienst:
App öffnen -,,Teilnehmen“ anklicken
Meeting-ID: 832 9815 7486
Passwort: wo2oder3
Sie sind herzlich eingeladen!

 › Prot. Pfarramt Mörzheim für Ilbesheim, 
Leinsweiler und Eschbach

(Auf der Mauer 15, 76831 Ilbesheim, Tel.: 06341/33424)
Homepage mit Live-Gottesdiensten
Unter www.kirche-moerzheim-wollmesheim.de/Gottes-
dienst-Videoclips, Videos, Telefonandachten, Gottesdienst-
links findet man Live-Gottesdienste, Videoclips und Andachten!
Telefon-Andachten: 06359/9535292 oder 07051/9352675. 
Einfach anrufen und Andacht hören!

 › Prot. Kirchengemeinde Ilbesheim
9. Mai erster Gottesdienst nach Kircheninnenrenovierung
Da inzwischen die stoffummantelten Leitungen geliefert wur-
den, werden am 29. April die Kronleuchter und Wandleuchten 
installiert. Am 4. Mai folgt der Zusammenbau der Orgel. So 
kann am 9. Mai um 10.30 Uhr der erste Gottesdienst nach der 
Kircheninnenrenovierung gefeiert werden. - Bitte kommen Sie 

Mittwoch, 05.05.2021
19.00 Uhr: Amt
Samstag, 08.05.2021
17.00 Uhr: Vorabendgottesdienst
Alle Termine und Informationen für die ganze Pfarrei finden Sie 
im aktuellen Pfarrbrief.
Diesen erhalten Sie als Einzelausgabe am Ausgang unserer Kir-
che für 1,50 € pro Stück oder als Jahresabo für 15,-- € (inkl. 
Zustellung).
Abobestellungen bitte an das Pfarrbüro in Herxheim unter Tele-
fon 07276 987100.
Außerdem im Internet unter www.laurentius-herxheim.de

 › Kath. Kirche Knöringen - St. Philippus und 
St. Jakobus

Mo, 03.05.
18.00 Uhr Amt
Mi, 05.05.
18.00 Uhr Maiandacht
Vorankündigung:
Am Samstag, 08.05.2021 feiert die Gemeinde anlässl. des 250. 
Kirchenjubiläums um 18.00 Uhr die Vorabendmesse als Hoch-
amt.

Protestantische Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde Billigheim-
Ingenheim

Appenhofen • Billigheim • Ingenheim • Mühlhofen
Prot. Pfarramt
Adresse: Hauptstr. 4, 76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349 929283
Internet: www.kirche-billigheim-ingenheim.de
Mail ans Pfarramt: pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
Mail an Pfr. Heinlein: stephan.heinlein@evkirchepfalz.de
Das Pfarrbüro ist montags, dienstags und donnerstags von 9-11 
Uhr besetzt. Wenn Sie uns im Büro besuchen möchten, bitten 
wir um vorherige Anmeldung. Wir bitten Sie, Ihre FFP 2 Masken 
oder medizinische Masken im Pfarrbüro zu tragen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.
Gottesdienst, 02.05.2021
Evangelische Kirche Billigheim
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Stephan Heinlein)
Vorschau, Anmeldung erbeten!
Wir gehen an die Luft!
Unsere Gottesdienste an Christi Himmelfahrt (13.5.), am 16.5 
(Ökumenischer Familiengottesdienst zur Tauferinnerung) und 
an Pfingsten (23.5.) finden im Freien statt!
13.5.21 Reisesegen zur Himmelfahrt in der Region an vier Orten: 
9 Uhr Rohrbach, 9.45 Uhr Billigheim, 10.30 Uhr Klingen, 11.15 
Uhr Nikolauskapelle Klingenmünster, Anmeldung (Ort, mit 
Name, Adr., Tel.) bei der Standard-Assistenz, Tel. 06343-700-
2222 (werktags, 8-12 Uhr), E-Mail sta.bad.bergzabern@evkir-
chepfalz.de
16.5.21, 14 Uhr: Ökumenischer Familiengottesdienst im Grünen 
zu Tauferinnerung neben der Johann-Baptist-Kapelle in Appen-
hofen, Anmeldung (mit Name, Adr., Tel.) im ev. Pfarramt: 06349 
929283, E-Mail pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
23.5.21, 10 Uhr: Stationengottesdienst am Biblischen Garten 
und um die Martinskirche Billigheim an Pfingsten. Wir vertei-
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am 2. Mai 2021 um 10.30 Uhr zum Gottesdienst in die Martins-
kirche in Leinsweiler (Lektorin Heide Oerther) oder in die Prot. 
Kirche in Wollmesheim (Prädikantin Wiltrud Kleiner).
Konfirmandenarbeit
Am Donnerstag, 29. April 2021, 17.00-18.00 Uhr: Virtueller 
Unterricht über „Zoom“
Gemeinsame Veranstaltungen siehe unter „Prot. Pfarramt 
Mörzheim für Leinsweiler, Eschbach und Ilbesheim“

 › Prot. Kirchengemeinde Leinsweiler mit 
Eschbach

Gottesdienst:
2. Mai 2021 (Kantate - singet!):
10.30 Uhr, Martinskirche: Lektorin Heide Oerther (Organist: 
Thomas Leiner)
Konfirmandenarbeit
Am Donnerstag, 29. April 2021, 17.00-18.00 Uhr: Virtueller 
Unterricht über „Zoom“
Weitere Informationen siehe oben unter „Prot. Pfarramt Mörz-
heim für Ilbesheim, Leinsweiler und Eschbach“!

 › Prot. Kirchengemeinde Frankweiler
Sonntag, 2. Mai 2021
09.00 Uhr: Gottesdienst in Gleisweiler
10.00 Uhr: Gottesdienst in Rhodt
Wir bitten um Anmeldung per Telefon (06323/2942) oder per 
Mail (pfarramt.rhodt@evkirchepfalz.de)
Nachbarschaftshilfe Frankweiler: Tel: 0176/ 94 12 96 23

 › Prot. Kirchengemeinden Göcklingen, 
Heuchelheim und Klingen

Gottesdienst am 2.05.2021
10.00 Uhr Göcklingen (Helfrich)

 › Protestantische Kirchengemeinde 
Impflingen

Gottesdienste
Wir feiern jetzt wieder Gottesdienste vor und in der Kirche. 
Wenn Sie kommen möchten, bringen Sie bitte eine medizini-
sche oder FFP2-Maske mit. Diese ist während des gesamten 
Gottesdienstes auch im Freien zu tragen. Sollten Sie Krankheits-

symptome haben, bleiben Sie bitte zu Ihren und zum Schutz 
der anderen zu Hause. Und halten Sie sich bitte unbedingt an 
die Hygiene-Vorschriften. Wir müssen auch die Kontaktdaten 
der Gottesdienstbesucher aufnehmen und diese einen Monat 
lang speichern. Kommen Sie daher bitte rechtzeitig zum Got-
tesdienst.

Nachbarschaftshilfe
Da gerade unsere älteren Mitbürger jetzt viel Unterstützung 
brauchen, bietet die Kirchengemeinde an, Ihnen zu helfen. Wir 
bringen Ihnen gern Einkäufe mit und sind auch sonst für Sie 
da. Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte 
an das Pfarramt. Wir versuchen dann, Ihnen weiter zu helfen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich für Ihre Mitmen-
schen engagieren.
Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Flint 
Tel.: 06341-86776 oder per Email: pfarramt.impflingen@evkir-
chepfalz.de. Wir werden uns dann um alles Weitere kümmern.
Konfirmanden
Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen pausieren wir noch.
Gottesdienste:
So. 2. Mai 9.15 Uhr Gottesdienst (Flint)
Termine:
Zur Zeit finden keine Gruppen und Kreise statt.

 › Prot. Kirchengemeinde Siebeldingen
Herzliche Einladung zum Gottesdienst:
Sonntag, 2. Mai, 10.00 Uhr, zentral in der Prot. Kirche in 
Godramstein mit Vikarin Almendra García de Reuter und Lek-
torin Kerstin Schultz; sie halten eine Dialogpredigt und neben 
Dr. Klaus Perret an der Orgel musiziert das Tango-Duo Melanie 
& David mit Gitarre und Gesang. Zu diesem Gottesdienst müs-
sen Sie sich vorab im Prot. Pfarramt in Godramstein anmelden 
(Tel. 06341 / 62880). Danke für Ihr Verständnis!

Der nächste Gottesdienst hier in Siebeldingen ist dann am 
Sonntag, den 9. Mai, um 10.00 Uhr mit Prädikantin Wiltrud 
Kleiner.
Alle Gottesdiensttermine und vieles andere Wissenswerte rund 
um unsere Kirchengemeinden ist immer auch nachzulesen 
auf der Homepage unter www.koop-nordwest.de oder www.
evkirche-queichtal.de, dort: Godramstein - oder im neuen 
Gemeindebrief.

Aus der Region Aus der Region

 › Christine Schneider: Telefonische 
Bürgersprechstunde

Am Freitag, den 30. April 2021 zwischen 16 und 18 Uhr, bie-
tet Christine Schneider, Europaabgeordnete für den Bezirk Rhein-
hessen-Pfalz, ihre nächste telefonische Bürgersprechstunde an 
(0049 (0) 6321 999 222). „Die telefonische Bürgersprechstunde 
ist für mich ein ganz wichtiger und direkter Draht zu den Bürge-
rinnen und Bürger meines Wahlkreises“, so Schneider. Um Ihre 
regelmäßigen Sprechstunden auch unter Pandemiebedingungen 
abhalten zu können, haben Bürgerinnen und Bürger derzeit die 
Möglichkeit, sich telefonisch mit ihr über europapolitische Fra-
gen und Themenstellungen auszutauschen. Bei Bedarf können 
über das Wahlkreisbüro auch zusätzliche Termine außerhalb der 
Sprechstunde vereinbart werden.

 › Thomas Hitschler: Telefonische 
Bürgersprechstunde

Für alle Interessierten bietet der südpfälzische Bundestagsabge-
ordnete Thomas Hitschler (SPD) wieder eine telefonische Bürger-
sprechstunde an. 
Bürgerinnen und Bürger können sich sowohl bei politischen 
wie auch persönlichen Anliegen telefonisch an den Abgeord-
neten wenden und über die aktuelle Corona-Situation sowie 
über Themen der Bundespolitik und des Wahlkreises disku-
tieren.
Die nächste Telefonsprechstunde findet statt am Dienstag, 04. 
Mai 2021, 08:00 bis 09:30 Uhr.
Alle Interessierten melden sich unter der Telefonnummer 030 227 
78700.
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 › Thomas Gebhart: Online-
Bürgersprechstunde

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
bietet am Donnerstag, 6.5.2021, von 15.00 bis 16.00 Uhr eine 
Online-Bürgersprechstunde aus Berlin an. Interessierte können 
sich gerne mit ihren Anliegen und Fragen zu aktuellen politischen 
Themen an den Abgeordneten wenden. Zugang zum Chat erhal-
ten Interessierte unter thomas-gebhart.de

 › Mario Brandenburg: Digitale 
Bürgersprechstunde

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und technologiepoli-
tische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Mario Brandenburg, 
bietet am Donnerstag, den 06.05.2021 von 16-17 Uhr eine digi-
tale Bürgersprechstunde aus Berlin an.
Der Abgeordnete freut sich über alle politischen Anliegen, Fra-
gen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger.
Die Sprechstunde erfolgt telefonisch oder via Skype.
Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 06341/520 252 oder 
mario.brandenburg.ma03@bundestag.de.

 › Kreiselternausschuss Südliche Weinstraße
Kreisübergreifender Infoabend für Kita-Eltern in 
Südwestpfalz und SÜW
Der Kreiselternausschuss der Kindertagesstätten im Landkreis 
Südliche Weinstraße (KEA SÜW) sowie die „Elterninitiative LSN“ 
aus Dörrenbach und Oberotterbach laden für Donnerstag, 6. 
Mai 2021, um 20:00 Uhr zu einem gemeinsamen, kreisüber-
greifenden Informationsabend ein. Unter dem Titel „Kinder-
betreuung in Kindertagesstätten zur Corona-Zeit - zwischen 
Regel- und Notbetrieb“ werden die derzeit gültigen Rege-
lungen erläutert. Daneben werden die Elternmitwirkung auf 
örtlicher und regionaler Ebene und auch Aspekte des neuen KiTa-
Zukunftsgesetzes angesprochen. So werden ab dem 01.07.2021 
besondere Bedarfe wie Sozialarbeit, Integrations- oder inter-
kulturelle Arbeit über das neu geschaffene Sozialraumbudget 
abgedeckt. Das Geld reicht nun jedoch vielerorts nicht mehr für 
die französische Spracharbeit in den grenznahen Regionen und 
kreis- bzw. einrichtungsspezifische Lösungen sind nicht nachhal-
tig. Daher fordert die Initiative „Lerne die Sprache des Nachbarn“ 
(kurz LSN) mit einer offiziellen Petition das Land Rheinland-Pfalz 
auf, das Förderprogramm weiter in der bisherigen Form zu finan-
zieren. Auch dies wird bei der Informationsveranstaltung näher 
erörtert werden.
Der Infoabend wird virtuell im Rahmen eines Online-Meetings mit 
dem Videokonferenz-Tool „MS Teams“ durchgeführt. Eingeladen 
sind insbesondere Eltern, Sorgeberechtigte und Mitwirkende der 
Elternvertretungen aus den Landkreisen Südwestpfalz und Südli-
che Weinstraße. Aber auch andere Akteure und Interessierte aus 
dem Umfeld der Kindertagesstätten sind herzlich willkommen.
Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich bis zum 
4. Mai 2021 unter https://keasuew.de/veranstaltungen/ anmel-
den. Die Zugangsdaten werden anschließend zugesandt.

GARTENSERVICE 
Professioneller Gärtner bietet an:

Baum-, Sträucher- und Heckenrückschnitte, Rodungen,  
Fällungen, Rollrasen verlegen u. v. m. – alles inkl. Abtransport

flexibel – zuverlässig – kurzfristig möglich – Tel. 01 78 / 6 96 15 17

#

#

Geschäftsanzeigen online aufgeben

anzeigen.wittich.de Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landau

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Die Trauerdanksagung in Ihrem Mitteilungsblatt. 
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Ihr Fachmann für Baufinanzierung

Ruhig bleiben trotz Dachschaden
Die immer häufiger auftretenden Un-
wetter lassen nicht selten Schäden am 
Dach zurück. In dem Fall können jene 
Bewohner aufatmen, die sich bei der 
Errichtung des Hauses für hochwertige 
Unterdeckbahnen entschieden haben. 
Diese sind als zweite Funktionsebene 
unter der ersten, sprich den Dachziegeln, 
Dachsteinen und Co, befestigt 
und übernehmen zuverlässig und sicher
deren Aufgabe – also zu verhindern, dass 
beispielsweise Hagel und Regen 
in die Wärmedämmung beziehungswei-
se in den Wohnbereich gelangen. 

Das Geheimnis hinter ihrer außerge-

wöhnlichen Robustheit: Sie bestehen 
aus mit Bitumen beschichteten Kunst-
stoff-Faservliesen für besonders hohe 
Dichtigkeit, Sicherheit, Langlebigkeit 
und nicht zuletzt UV-Beständigkeit.
Einmal verlegt, übernehmen die hoch-
wertigen Produkte die Schutzfunktion 
als „zweite wasserführende Ebene“ – 
und das ein Dachleben lang.
Eine Information von 
  www.bauder.de./epr
Ihre Fachbetriebe vor Ort sind gerne 
für Sie da!!

Foto: epr/Bauder

Kauf • Neubau • Umschuldung

Ihr Partner für Baufinanzierung und Privatkredite

Repräsentanz Landau
Tel. 0 63 41 - 55 77 60
www.fiba-kredit.de

Auch kleinere Reparaturen . VELUX Dachfenster
Auf der Schafweide 14 . 67489 Kirrweiler

Telefon 0 63 21/95 29 66/68 . Telefax 0 63 21/95 29 67
E-Mail : Dachdeckerei-Weitzel@t-online.de

Holzarbeiten
Asbestsanierungen

Flachdach
Spenglerei

Dachdeckerei

E-Mail: info@dachdeckerei-weitzel.de

     Wir bewegen

Erdbauarbeiten - Baugrubenaushub - Bodenaustausch
Hausanschlüsse - Dichtigkeitsprüfungen
nach DIN EN 1610 für Regen-/Schmutzwasser
Entwässerungs-Kanal Regen-/Schmutzwasser
Arbeitsraum-Verfüllarbeiten mit Materialanlieferung
Modellierung und Anlegen der Außenanlage
Liefern und versetzen von Findlingen für Hangbefestigung

Wir beraten Sie gerne!

Bornheim 06348/98250

Irgendwann kommt jeder an den 
Punkt, an dem er seine Träume nicht 
mehr auf die lange Bank schieben 
will, sondern sie einfach nur verwirk
lichen möchte. Wie etwa ein Leben 
unter schattigen Olivenbäumen in 
der Toskana – ein lang gehegter 
Wunsch für viele, der bisweilen nur 
im Urlaub ausgelebt wird. Wer nicht 
ganzjährig in den Genuss dieses Lu
xus kommen kann, holt sich mit 
warmen und edlen Materialien ein 
wenig mediterra
in die eigenen vier Wände. An
spruchsvolle Menschen entschei
den sich bei der Ausstattung zu

Rundum stimmig: Natursteine sind der ideale Baustoff, 
um Wege und Einfassungen im Garten natürlich und 
harmonisch zu gestalten.    (Foto: epr/toom Baumarkt GmbH)

SCHÖNE STEINE, GUTES GEWISSEN 
Mit Natursteinen aus zertifizierten Steinbrüchen 

Verantwortung übernehmen
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Dachschaden
Das Geheimnis hinter ihrer außerge-

wöhnlichen Robustheit: Sie bestehen 
aus mit Bitumen beschichteten Kunst-
stoff-Faservliesen für besonders hohe 

Langlebigkeit 
ständigkeit.

Einmal verlegt, übernehmen die hoch-
wertigen Produkte die Schutzfunktion 
als „zweite wasserführende Ebene“ – 

www.bauder.de./epr
Ihre Fachbetriebe vor Ort sind gerne 

Kauf • Neubau • Umschuldung

Ihr Partner für Baufinanzierung und Privatkredite

Repräsentanz Landau
Tel. 0 63 41 - 55 77 60
www.fiba-kredit.de

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Outdoor-Fans, die eine spezielle Beschattung für ihren Außenbereich 
suchen, sind im Fachgeschäft gut aufgehoben. 
Denn hier gibt es maßgefertigte Lösungen für die individuelle Gestaltung 
des eigenen Wintergartens, der Terrasse oder der Pergola. So besteht ein 
solches System beispielsweise aus gespannten Edelstahlseilen, an denen 
Textilien aus hochwertigem Acryl befestigt werden. 
Das Tolle daran: Die passgenauen Spannseile können in Eigenregie angebracht 
werden – und das ohne besondere handwerkliche Kenntnisse (Infos dazu 
hier: www.spannmaxxl.de). Darüber werden alle Besucher staunen. 
Wenden Sie sich an Ihre Fachbetriebe vor Ort und lassen Sie sich beraten.

60-jähriges 
Jubiläum!

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER 
UNSERE ANGEBOTE IM JUBILÄUMSJAHR!

Wir suchen ab sofort

Hoch-, Tiefbautechniker (m/w/d)
für Baustellenbetreuung, Angebote, Abwicklung, Pläne.

Bewerbungen an:

Speyerer Straße 14 · 67363 Lustadt
Tel. 06347-608490 · E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de

Großer Ausstellungsraum • Fachberatung 
Massiv-, Fertig- und Bambusparkett

Kork- und Vinylböden • Verkauf
Verlegung • Schleifen und Versiegeln

Großer Ausstellungsraum • Fachberatung 
Besuchen Sie uns-

wir freuen uns 

auf Sie!

Parkettstudio
Bornheim eK

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8.30 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

Dammheimer Straße 2
76879 Bornheim
Telefon 06348 7044
Fax 06348 8586
www.kelmo-parkettstudio.de

Irgendwann kommt jeder an den 
Punkt, an dem er seine Träume nicht 
mehr auf die lange Bank schieben 
will, sondern sie einfach nur verwirk-
lichen möchte. Wie etwa ein Leben 
unter schattigen Olivenbäumen in 
der Toskana – ein lang gehegter 
Wunsch für viele, der bisweilen nur 
im Urlaub ausgelebt wird. Wer nicht 
ganzjährig in den Genuss dieses Lu-
xus kommen kann, holt sich mit 
warmen und edlen Materialien ein 
wenig mediterranes „Savoir vivre“ 
in die eigenen vier Wände. An-
spruchsvolle Menschen entschei-
den sich bei der Ausstattung zu-

sätzlich für Natürlichkeit. Denn nur 
was Lebendigkeit ausstrahlt, gibt 
diese auch weiter. Das gilt vor allem 
für einen exklusiven Bodenbelag: 
Olivenholzparkett. Alle, die für die 
Ausstattung ihres Bodens das Be-
sondere suchen und müde sind, die 
immer gleichen Eiche-Ausführungen 
zu sehen, werden begeistert sein, 
denn Olivenholzparkett trägt die 
Sonne des Südens in sich (Infos: 
www.olivenholz-parkett.de). Wer 
sich nun also den mediterranen 
Traum erfüllen möchte, lässt sich im 
örtlichen Fachgeschäft inspirieren. 
Foto: Olivenholzparkett.de/interPress
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Wir, die Firma SBN GbR, 
sind ein innovatives 
Familienunternehmen mit 
langjähriger Erfahrung rund 
um das Thema Natursteine.

Seit 2007 lohnt sich nicht nur 

ein Besuch unserer Website, son-
dern auch ein persönlicher Besuch 
unserer Ausstellungs- und Lager-
fläche in Lingenfeld. 
Hier finden sie neben der eigenen 
Betontankstelle ein umfangreiches 
Natursteinsortiment. 
Edelsplitte in verschiedenen Farben 
und Größen zählen zu den belieb-
testen Natursteinen. 
Quellsteine mit Bohrungen ganz 
nach ihren Wünschen, sowie das 
passende Zubehör, zählen eben-
falls zu unserem Sortiment.
Auf Wunsch liefern wir das kom-
plette Sortiment mit unseren 
eigenen Fahrzeugen auch zu ihnen 

nach Hause.
Eine individuelle und persönliche 
Beratung unserer Kunden ist uns, 
als gut sortierter Natursteinhan-
del, besonders wichtig.
Sehr gute Kontakte zu den um-
liegenden Handwerkerbetrieben 
und die Kompetenz aus eigenen 
Gartenprojekten runden unser 
Angebot ab.

Auf unserer Homepage finden sie 
einen kleinen Auszug an Gestal-
tungsbeispielen für ihre Außen-
anlage, dabei ist jeder Stein in 
unserem Sortiment ein Unikat in 
Form, Farbe und Struktur.

Sollte ihr bevorzugter Naturstein, 
zur Gestaltung ihrer Außenanlage 
im Einklang mit der Natur, auf der 
Hompage aufgeführt sein, so wür-
den wir uns über ihre Nachricht 
oder einen Besuch in Lingenfeld 
freuen.

Wir lassen den Traum vom eigenen 
Garten wahr werden! - Anzeige -

Einige 
Beispiele aus 
unserem 
reichhaltigen 
Angebot.

Lingenfeld  ·  ( 0 63 44 / 50 84 74  ·  www.sbn-lingenfeld.de

Ziersplitte 
Zierkiese
Findlinge
Bruchsteine
Treppen

Platten
Gabionen
Brunnen
Sandstein
Porphyr

Granit / Lava
Gabionensteine
Skulpturen
Brennholz
Holzpellets 

Karl-Lösch-Straße 5 • 67360 Lingenfeld • Tel.: 0 63 44 / 50 84 74

Wohnen

im Garten

Wir haben die Farbe des Logo testen lassen.

Bitte die Farbe HKS43 durch die unten angegebenen Werte ersetzen

Und auch das Logo in diesem Wert drucken

C 62

M 39

Y 03

K 30 

Ziersplitte, Zierkiese, Unkrautfolie,  
Pflaster- und Mauersteine, Palisaden,  

Leistensteine, Bodenplatten,  
Wasserspiele, Bruchsteine, Findlinge, 

Gabionen, Gabionensteine,  
Feinsteinzeug-Terrassenplatten,  
Baustoffe, Mutterboden u. v. m.

Natursteine • Transporte • Betontankstelle

Neue Mühlgasse 78
76761 Rülzheim
Tel. 0 72 72 / 71 987
Fax 0 72 72 / 97 28 104
E-Mail: gumbrecht@botekinfo.de  | www.botekinfo.de

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme 
für Terrassen, Balkone, Treppen, Innenbereich

vorher

nachher

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - 
erfahren - zuverlässig - kompetent -

und immer für Sie da !!! 
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Wir lassen den Traum vom eigenen 
- Anzeige -

Beispielobjekt aus
eigener Herstellung

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Wer sich eine designstarke Beschattungslösung für Pergola, Terrasse oder 
Wintergarten wünscht, braucht komplizierte Montageanleitungen nicht zu 
fürchten. Denn neue, innovative Beschattungs-Systeme gewährleistet puren 
Komfort (Infos dazu hier: www.spannmaxxl.de). Von der Planung über den 
Einkauf bis zum Aufbau bieten die örtlichen Händler alles aus einer Hand. 
Foto: Andi Schmid/interPress

Ihre Ansprechpartner:
Norbert Ullmer 
Mobil: 0170 1842290 

Alexander Brüggemann
Mobil: 0170 1862290
E-Mail: info@u-b-werbung.de

Interessiert?
Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige

Raus mit der alten Heizung

Tausende Heizungen in deutschen 
Eigenheimen sind veraltet. Sie ver-
brauchen unnötig viel Energie und 
verursachen somit zu viele Kohlendi-
oxidemissionen. Hausbesitzern wird in 
einigen Bundesländern der Umstieg auf 
moderne, umweltschonende Gas-Heiz-
technik jetzt noch einfacher gemacht. 
Im Zuge der „Raustauschwochen“ 
erhalten sie zusätzlich zur staatlichen 
Förderung Prämien.
Verbraucher, die sich für den Austausch 
ihrer alten Heizung entscheiden, profi-
tieren dabei langfristig in finanzieller 
Hinsicht. So sinken durch den Einsatz 
moderner, effizienter Gasbrennwert-
technik neben den CO2-Emissionen 

auch der Energieverbrauch und damit 
die laufenden Kosten um ein knappes 
Viertel. Im Fall eines Einfamilienhauses 
sparen Modernisierer durch die Kombi-
nation aus Gasbrennwertheizung und 
Solarthermie gegenüber ihrer alten 
Ölheizung beispielsweise knapp 1.000 
Euro Energiekosten pro Jahr. Für die 
Erneuerung der Heizungsanlage mit-
hilfe von umweltschonendem Erdgas 
werden Hausbesitzer während der 
„Raustauschwochen“ mit einem indivi-
duellen Bonus belohnt. Zudem winken 
beim Einbau einer Gas-Hybridheizung 
seitens des BAFA zum Beispiel staatli-
che Fördermittel von bis zu 40 Prozent 
der Investitionssumme.
Seit dem Start der „Raustauschwochen“ 
im Jahr 2017 ist es gelungen, mehr als 
20.000 Heizungsmodernisierungen zu 
verwirklichen. Über die gesamte Lebens-
dauer der neuen Heizungsanlagen wer-
den so mehr als 1,1 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid eingespart. Unter www.
raustauschwochen.de informiert Zukunft 
Erdgas über die vierte Runde ihrer Akti-
on. Auch die teilnehmenden Energiever-
sorgungsunternehmen und Stadtwerke 
bieten auf ihren Webseiten und in ihren 
Kundenzentren Beratungen zum Thema 
Heizungstausch sowie zu den jeweiligen 
Fördermöglichkeiten an.  djd 66418
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht für ihre 

Kindertagesstätte „Die Entdecker“ 
zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in Vollzeit 

(39 Wochenstunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in einem befristetem Beschäftigungsverhältnis.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an 
der Arbeit mit Kindern sowie die Förderung der individuellen 
Entwicklung und die Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern 
sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen teamfähige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung als staatlich anerkannte 
Erzieher oder vergleichbarer pädagogische Ausbildung.

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen 
Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel - Personalamt - 
Gartenstraße 8, 76870 Kandel

oder per E-Mail an: personalamt@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Happe, Kita-Leitung 
(Tel. 07275/9186140), zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes 
Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Hagenbach
Kontakt: Zentrale Vergabestelle Wörth/Kandel/  
 Hagenbach, Tel.: 07271/131- 241
Maßnahme:  Sanierung und Erweiterung der Sporthalle 
 Hagenbach
Leistung: Bauendreinigung
Hauptmasse: ca. 1690 m² Bodenflächen 
 (Beton, Fliesen, Linoleum),
 ca. 305 m² Prallwände 
 mit Türen und Toren
 ca. 1890 m² Wandflächen (Fliesen, 
 Beton, Sichtmauerwerk gestrichen),
 ca. 135 m² Wellblechfassade,
 ca. 85 m² Metalldecken,
 ca. 265 m² Fenster- und Türflächen,
 ca. 80 m² Raffstoreflächen,
 ca. 46 St Sanitärgegenstände,
 ca. 26 St Innentüren,
 ca. 175 m Lüftungskanäle.
Ort der Leistung: 76767 Hagenbach, Am Stadtrand 1

Vergabenummer: HGB-WEI-2021/16

Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen unter:
https://www.subreport.de/E54133971

Rüstiger Rentner oder jüngerer Mann zur Pflege
von größerem Gartenanwesen gesucht.

Telefon: 06349/8175

Job gesucht?
Mit einem Blick ... 
in den Stellenmarkt können Sie schnell 
und bequem fündig werden!

Weitere Jobs unter  
jobs-regional.de
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Stellenausschreibung 
Bundesfreiwilligendienst
Die Verbandsgemeinde Kandel - Jugendpflege - 
sucht zum 01.09.2021

eine/n Bundesfreiwillige/n.
Du bist 18 Jahre oder älter, interessierst dich für die pädagogische Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dann bist du bei 
uns genau richtig!!!

Was du mitbringen solltest:
 Führerschein Klasse B,
  Bereitschaft, am Nachmittag und Abend in den Jugendtreffs  

unserer Ortsgemeinden zu arbeiten und
 die Bereitschaft zur Planung und Durchführung der Ferienprogramme.

Was du geboten bekommst:
 Taschengeld,
 Betreuung durch eine pädagogische Fachkraft und
  Seminare durch das Bildungszentrum des Bundesamtes für Familie  

und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Die Jugendpflege Kandel freut sich über deine aussagekräftige 
Bewerbung bis spätestens zum 30.04.2021.

Kontakt: 
Katharina Hilbert
Jugendpflege Kandel
Gartenstraße 8, 76870 Kandel
Tel. 07275960129 | Mobil: 0159 042 017 07
E-Mail: katharina.hilbert@vg-kandel.de

Erfahrungsbericht der Bundesfreiwilligen:

„Während meines BFDs habe ich den Bereich der Sozialen Arbeit zu schätzen 
gelernt. Ich konnte nicht nur mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und sie 
unterstützen, sondern durfte auch Menschen aus den verschiedensten sozialen 
Bereichen helfen. Ich bin sehr froh um mein soziales Jahr. Dadurch habe ich vieles 
erfahren, neue Fähigkeiten erworben, neue Leute kennengelernt und schöne 
Erinnerungen geschaffen. Ich habe mich voll und ganz darauf eingelassen 
und so auch selbst eine sehr positive persönliche Entwicklung gemacht.“
~ 2020 - 2021

Stellenausschreibung Hort Minfeld
Wir sind ein eingruppiger Hort mit Platz für 20 Kinder im Grundschulalter. Schwer-
punkte unserer Arbeit sind: Fördern und Fordern von Selbstständigkeit, vielfältige 
Bewegungsangebote als Kontrast zum Schulalltag und Vermittlung eines sinnvollen 
und vielfältigen Umgangs mit freier Zeit. Während der Schulzeit haben wir von 12.00 
- 17.00 Uhr, während der Ferien von 8.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Das Team besteht 
bereits aus 2 Erzieherinnen und darf ab dem 01.07.2021 um eine/n Erzieher/in mit 
50%, d.h. 19,5 Stunden in der Woche erweitert werden.

Wir bieten:
•  ein motiviertes Team und die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen
• eine 3-Tage-Woche
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/
in oder einen vergleichbaren Abschluss haben und zu Mehrarbeit in den Ferien bzw. 
bei Personalausfall bereit sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen Be-
werbungsunterlagen an

Verbandsgemeinde Kandel
-Personalamt-
Gartenstr. 8

76870 Kandel

oder gerne per E-Mai an: personalamt@vg-kandel.de. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Hanewinckel, Hortleitung, Tel. 07275/9140703, zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speiche-
rung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europä-
ischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgeset-
zes Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht ver-
nichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzu-
reichen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht 
erstattet werden.

Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Freckenfeld sucht für ihre Kindertagesstätte „Bärenland“

ab dem 01.07.2021 eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit mit 39 Std. sowie eine/n

Mitarbeiter/in in Teilzeit mit 19,5 Stunden.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit mit 

Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und die Pflege 

der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen eine/n teamfähige/n Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter mit einer 

abgeschlossenen Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder 

vergleichbare Ausbildung.

Bewerber/innen mit französischen Sprachkenntnissen werden bevorzugt.

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewer-

bung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 

(tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) an die

Verbandsgemeinde Kandel -Personalamt-, Gartenstr. 8, 76870 Kandel
oder per E-Mail: personalamt@vg-kandel.de
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Aurich, Kita-Leitung (Tel. 06340/1733) 
zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Spei-

cherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der 

Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdaten-

schutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu.

Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungs-

verfahrens wird garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, 

sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bieten daher, lediglich Kopien 

der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht er-

stattet werden.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Minfeld sucht zum 01.07.2021 einen/eine Mitarbeiter/-in in 
Teilzeit (75 %) für ihre Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis. 
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit mit Kindern 
sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und die Pflege der Zusammenar-
beit mit den Eltern sollten für Sie selbstverständlich sein.
Wir suchen eine/-n teamfähige/-n Mitarbeiter/-in mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung als staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in oder vergleichbarer Qualifikation.
Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis 
spätestens 07.05.2021 mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, 
Lichtbild, Zeugnisse) an die

Verbandsgemeinde Kandel
- Personalamt -

Gartenstr. 8
76870 Kandel

oder gerne per E-Mai an: personalamt@vg-kandel.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lang, Kita-Leitung, Tel. 07275/2988, zur Verfügung.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speiche-
rung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europä-
ischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgeset-
zes Rheinland-Pfalz zu.
Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfah-
rens wird garantiert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach Ab-
schluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet 
werden.
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Motorträume
Mobil und wendig unterwegs
Sie sind erschwinglich, güns-
tig im laufenden Unterhalt und 
unkompliziert zu fahren: Rol-
ler, Mopeds und Leichtkrafträ-
der stellen für viele das erste 
eigene motorisierte Fortbe-
wegungsmittel dar. Praktisch 
sind diese kleinen Zweiräder 
etwa, um flott zur Arbeit, zur 
Uni oder Schule zu gelangen. 
Vor allem im städtischen Um-
feld oder auf kürzeren Stre-
cken sind sie daher häufig 
anzutreffen. Hier punkten sie 
zudem mit ihrer Wendigkeit, 
einem gewissen Coolness-

Faktor und den kompakten 
Maßen – Parkplatzprobleme 
gibt es so gut wie nie.
Damit bei allem Fahrspaß in 
der Stadt oder über Land die 
Sicherheit nicht auf der Stre-
cke bleibt, sollten Rollerpilo-
ten ihr Gefährt regelmäßig gut 
durchchecken. Auf drei gro-
ße „Bs“ kommt es in Sachen 
Sicherheit an: Bremsen, Be-
leuchtung und Bereifung. Ge-
rade die Gummis sollten regel-
mäßig überprüft werden. Denn 
auch für sie gelten Vorgaben 
an die Mindestprofiltiefe.

  06341 967470
 0176 19880813

Im Grein 18 
76829 Landau/Pfalz

• NEU- UND GEBRAUCHTREIFEN 
• GÜNSTIGE PREISE  
• INKL. MONTAGE & WUCHTEN

• ALTREIFEN & GUMMIABFÄLLE
• AUCH KLEINMENGEN
• PRIVAT & GEWERBE

REIFENSERVICE

ENTSORGUNG

www.kurz-karkassenhandel.de

Wer muss wann 
den „Lappen“ tauschen?
Es geht um gewaltige Zah-
len: etwa 15 Millionen Papier-
Führerscheine (ausgestellt 
bis 31.12.1998) sowie rund 
28 Millionen Scheckkarten-
führerscheine (ausgege-
ben zwischen 1.1.1999 und 
18.1.2013) müssen in den 
kommenden Jahren umge-
tauscht werden. Dieser Pro-
zess muss bis zum 19.1.2033 
abgeschlossen sein.
Der Hintergrund der Umtau-
schaktion: Führerscheine 
sollen künftig EU-weit (EU-
Richtlinie 2006/126/EG) fäl-
schungssicher und einheitlich 
sein. Außerdem sollen alle 
Führerscheine in einer Da-
tenbank erfasst werden, um 
Missbrauch zu vermeiden.
In Deutschland regelt ein Ge-
setz, in welcher Reihenfolge 
Autofahrer ihren Führerschein 
umtauschen müssen – wer 
wann dran ist, regelt ein zeit-
licher Stufenplan. So sollen 

eine Überlastung der Behör-
den und lange Wartezeiten 
vermieden werden.
So funktioniert es: Sie gehen 
zu Ihrer Führerscheinstelle und 
stellen dort einen Antrag auf 
Umtausch Ihrer Fahrerlaubnis 
für Motorrad- und Pkw-Klas-
sen. Ohne Prüfung oder Ge-
sundheitsuntersuchung.
Der Umtausch ist verpflich-
tend: Wer weiter mit seinem 
alten Pkw- oder Motorrad-
Führerschein fährt und die 
Frist verstreichen lässt, riskiert 
ein Verwarnungsgeld in Höhe 
von 10 Euro. Wichtig: Man 
begeht jedoch keine Straftat 
– anders ist das bei Lkw- und 
Bus-Führerscheinen!
Im Ausland können Sie Pro-
bleme bekommen, wenn Sie 
nach Ablauf der Umtauschfrist 
weiter mit Ihrem alten Führer-
schein unterwegs sind.

Quelle: adac
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Wine meets Bank @ home

Jetzt  

Pfalzbox mit 

drei Weinen  

unserer Jungwinzer  

sichern und  

Kulturbranche  

unterstützen!

Wine meets Bank kommt in 
diesem Jahr am 20. Mai zu 
euch nach Hause. Mehr Infos 
unter vrbank-sww.de/wmb

vrbank-sww.de/wmb

Liefer- und 
Abholservice

in deiner 

Nähe Gonnt euch was

IMMOBILIEn Welt

06502 
9147-0

 Tel. 06323/93 886-22 www.garant-immo.de

SUCHE für Arztfamilie aus Landau ein Haus mit 
lauschigem Garten und Platz für Kinder! Wäre toll, 
wenn Sie bei der „Wunscherfüllung“ behilflich sind 
und ein passendes Objekt besitzen! 
Ich freue mich auf Ihre Angebote! 
Britta Einsiedel, b.einsiedel@garant-immo.de

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

BEILAGEN-SERVICE! beilagen@wittich-foehren.de
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  Klosterstraße 3 
    67480 Edenkoben 

 06323 8033436 oder 0176 30708907

   www.immobilienkonzepte-schmidt.de 
   info@immobilienkonzepte-schmidt.de 
    www.facebook.com/immobilienkonzepteschmidt

Wir übernehmen Ihren Immobilienverkauf!

IHR IMMOBILIENMAKLER 
DER SÜDPFALZ!

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Sparta GmbH bei.

Mobil: 0151 16305411
Tel.: 06343 939265

fritz.wuenschel@gmx.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Fritz Wünschel

Entdecken Sie 
Germersheim

w w w. g e r m e r s h e i m . e u

Historische Festung
Ursprüngliche Natur
Kunst und
Kultur-Genuss

Wir beraten 

Sie gerne!
Wir beraten 

Sie gerne!
Wir beraten 

Sie gerne!
zu Fuß oder mit dem Rad

S t a d t  G e r m e r s h e i m

Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor:
Paradeplatz 10 · 76726 Germersheim · Tel. 07274/960-301/-302/-303

Wie wäre es mit einem Kunstspaziergang im Mai?
Bewundern Sie 61 sehenswerte Objekte/Skulpturen in ganz Germersheim. 
„Kunst- und Skulpturenführer“ für 10.- erhältlich. Versand möglich.
Sichern Sie sich einen Gutschein über eine Stadt- und  
Festungsführung oder über eine Nachenfahrt auf dem Altrhein! 
Das Tourismus-Team freut sich auf Sie!  

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Raiffeisen
Warenhandelsgesellschaft bei.

KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de

ProsPekte, Flyer  
oder Broschüren - 
Ihre Werbung ist bei uns gut aufgehoben. 
Zuverlässige Beilagenverteilung gibt's hier.
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PFLEGE ZU HAUSE 24 h

Sabina Braun
Litschengarten 5
76833 Walsheim

-  Vermittlung von ost-
 europäischen Kräften 
-  sozial- und 
 krankenversichert
-  deutschsprachig

Informieren Sie sich!

AUCH IN CORONA-ZEITEN SIND WIR FÜR SIE DA!I

Telefon  0 63 41 - 5 11 34
Handy  +49 162 6 83 16 05 
info@sb-seniorenbetreuung.de
www.sb-seniorenbetreuung.de

Queichheimer Hauptstraße 247 - 76829 Landau - Tel. (06341) 95 65 0 - www.antretter-und-zittel.de

ANTRETTER  
& ZITTEL G

m
b

H Bad und  
Wärme ·  
seit 1968

Bad
ü 60-Plus-Bad
ü Komplettbäder
ü individuelle Lösungen

ü Planung in 3D
ü  Trinkwasser- 

aufbereitung

Wärme
ü  innovative  

Heizungsanlagen
ü  Solar und  

Photovoltaik

ü Klimageräte
ü  Kunden- und  

Notdienst
ü Wartungsverträge

Hauptstr. 42 | 76877 Offenbach
Fon: 06348 / 5152 | pewal-optik@gmx.de

Machen Sie mehr aus Ihrer Sonnenbrille
Mit Markengläsern vom deutschen Hersteller

Mehr Sommer sehen: Ihre Sonnenbrille in Sehstärke.
Wir beraten Sie gerne.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

BEILAGEN-SERVICE! beilagen@wittich-foehren.de


